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A. Problemstellung 

Die Berufsausbildung jüngerer Menschen verfolgt das Ziel, sie in die Lage zu versetzen, später als 

Erwachsene einen bestimmten Beruf ausüben zu können. Tenorth beschreibt das Ziel von Erziehung 

allgemein folgendermaßen: Zwischen der älteren und der jüngeren Generation sind die Fähigkeiten 

asymmetrisch verteilt. Die Älteren halten sich für kompetenter und wollen durch Erziehung dieses 

Symmetriegefälle abbauen. Sie wollen erreichen, dass die jungen Leute mündig, kompetent und 

handlungsfähig werden.1 

Es versteht sich von selbst, dass sie dabei von ihrem Verständnis von Kompetenz als der Fähigkeit zur 

Daseinsbewältigung ausgehen. Die Formen zur Daseinsbewältigung haben sich im Zeitverlauf geändert 

und damit die Vorstellung von Kompetenz. Diese allgemeine Behauptung gilt auch im Speziellen, 

nämlich für die Vorstellung, was einen kompetenten Kaufmann auszeichnet. Dementsprechend 

änderten sich auch die Prozesse, durch die junge Menschen zu Kaufleuten ausgebildet wurden. 

Mit der kaufmännischen Berufsausbildung beschäftigt sich dieser Aufsatz. Allerdings steht nicht der 

Inhalt der Ausbildung im Mittelpunkt, sondern die Verfahren der Entwicklung neuer 

Ausbildungsformen bilden den Gegenstand der Untersuchung. Konkret soll das heute angewandte 

Verfahren der Bildung einer neuen Ausbildungsordnung daraufhin untersucht werden, ob es den 

Anforderungen eines effizienten Produktentwicklungsprozesses entspricht, denn auch neue 

Ausbildungsordnungen können im weitesten Sinn als Produkte aufgefasst werden. 

Die Rechtfertigung für die Beschäftigung mit diesem Problem gewinnt man, wenn man sich die Formen 

der Berufsausbildung in der Vergangenheit ansieht. Diese Formen haben sich im geschichtlichen 

Verlauf stark gewandelt. 

Und sie müssen auch in Zukunft geändert werden, wie durch den Hinweis auf die jüngste Reform der 

Berufsausbildung, den Deutschen Qualifikationsrahmen, am Schluss dieser Arbeit gezeigt wird. 

Damit ist bereits die Vorgehensweise dieser Arbeit beschrieben. Zuerst werden die Begriffe und 

Theorien beschrieben, die zur Interpretation der geschichtlichen Entwicklung der kaufmännischen 

Berufsausbildung angewandt werden. An die Darstellung des geschichtlichen Entwicklungsprozesses 

selbst schließt sich dann die Bewertung des Verfahrens der Bildung neuer Ausbildungsordnungen an. 

Ein Fazit mit dem Hinweis auf die jüngste Reform bildet den Abschluss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tenorth, H.-E. (2010), S.17. 
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B. Begriffe 

 

I. Kaufmännische Fortbildungsschule (KFS), Kaufmännische Berufsschule (KBS) 

 

Im Zuge der merkantilistischen Politik der Förderung der Wirtschaft wurden in einigen großen 

deutschen Staaten Maßnahmen ergriffen, um den Ausbildungsstand der Jugendlichen als des 

zukünftigen Arbeitspotentials zu verbessern. Zu diesem Zweck wurden Sonntagsschulen eingerichtet, 

in denen die Kenntnisse, die die Jugendlichen in der Volksschule erworben hatten, vertieft werden 

sollten. Es handelte sich dabei um „Unterrichts-Gegenstände, die für das bürgerliche Leben 

vorzugsweise von Nutzen sind“1, nicht um Kenntnisse in einem speziellen Beruf. 

Diese Schulen wurden auch allgemeine Fortbildungsschulen genannt. 

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann ein Spezialisierungsprozess, d.h. es wurden Fortbildungsschulen 

mit gewerblichen, hauswirtschaftlichen und kaufmännischen Unterrichtsschwerpunkten gegründet. 

Eine Schule letzteren Typs wird im Folgenden „kaufmännische Fortbildungsschule“ oder 

„kaufmännische Berufsschule“ genannt, wenn sie diese Merkmale aufweist: 

¶ Sie wird von Jugendlichen besucht, die bereits die Volksschule besucht haben. 

¶ In ihr wird Wissen vermittelt, das ein Kaufmann zu seiner Berufsausübung braucht. 

Es kann sich dabei sowohl um Vollzeit- als auch um berufsbegleitende Schulen handeln. 

 

II. Kaufmännische Vereinigungen 

 

Unter einer kaufmännischen Vereinigung wird der Zusammenschluss der Kaufleute einer Region mit 

dem Ziel der Wahrnehmung ihrer Interessen verbunden. Dabei kann der Zusammenschluss sowohl auf 

freiwilliger Basis erfolgt sein oder vom Staat angeordnet worden sein. Die Interessen vertritt die 

Vereinigung indem sie 

¶ Gutachten für und Anträge an den Staat stellt,  

¶ ihre Mitglieder über Wirtschaftsgesetze und sonstige für sie relevante wirtschaftspolitische 

Fakten informiert, 

¶ gemeinsame Einrichtungen gründet und unterhält, wie z.B. Börsen und eben auch KFS und 

¶ ganz allgemein Aufsichts- und Verwaltungsfunktionen in ihrem Bezirk ausführt2 

Der Begriff „kaufmännische Vereinigung“ umfasst sowohl Handelskammern als öffentlich rechtliche 

Körperschaften als auch freiwillige Zusammenschlüsse von Kaufleuten. 

 

III. Berufsausbildung 

 

Unter „Berufsausbildung“ soll der in §1,3 Berufsausbildungsgesetz definierte Begriff verstanden 

werden: 

„Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich 

wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

(berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner 

den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen.“3 

Um berufliche Kenntnisse von anderen Wissensarten unterscheiden zu können, kann man auf die 

Definition des Berufes zurückgreifen, die das statistische Bundesamt gegeben hat.4 

                                                           
1 Zitiert nach Horlebein, M. (1976), S.20; in den Sonntagsschulen des Regierungsbezirks Magdeburg z.B. wurde 
Unterricht erteilt in Religion, Schreiben, Rechnen, Geographie und Geschichte, s. Simon, O. (1990), S.845, FN 1. 
2 Huber, E.R. (1969), S: 996 ff. Bd.4. 
3 Berufsausbildungsgesetz §1,3. 
4 Statistisches Bundesamt (1975): Klassifizierung der Berufe, zitiert nach Schanz, H. (1992), Sp.554. 
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Danach umfasst ein Beruf Kenntnisse mit den folgenden Merkmalen: 

1. Sie befähigen denjenigen, der über sie verfügt, zur Ausübung ganz bestimmter 

Arbeitsverrichtungen. 

2. Diese Arbeitsverrichtungen werden zum „Erwerb ausgeführt, d.h. man will dadurch einen in 

der Regel monetären Gegenwert erhalten“ 

3. Durch die Ergebnisse dieser Arbeit trägt der Einzelne zur Steigerung des Volksvermögens bei. 

Eine Berufsausbildung soll also Fertigkeiten dieser Art vermitteln. 

Nach Schanz sollte darüber hinaus berücksichtigt werden, dass sich die Auszubildenden (Azubis) noch 

in der Entwicklungsphase befinden. 

Neben der beruflichen Fertigkeit sollte deswegen auch ihre menschliche Entwicklung gefördert 

werden. Als Ziel gibt Schanz an, dass die Jugendlichen zur Mündigkeit erzogen werden sollten, „wobei 

Mündigkeit als dreifache Kompetenz verstanden wird“1, als Fach-, Sozial-, und Selbstkompetenz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Schanz, H. (1992), Sp. 555. 
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C. Theoretische Basis 

 

Zur Erklärung der geschichtlichen Entwicklung der KFS werden drei Theorien herangezogen: die 

Humankapitaltheorie, die Property-Rights-Theorie und eine Theorie über Erziehung. 

 

I. Die Humankapitaltheorie 

 

Die Humankapitaltheorie basiert auf den folgenden Annahmen über das handelnde 

Wirtschaftssubjekt und seine Umwelt: 

1. Alle Wirtschaftssubjekte handeln, um die von Maslow unterschiedenen Bedürfnisse zu 

befriedigen: die physischen, Sicherheits-, sozialen, Wertschätzungs- und 

Selbstverwirklichungsbedürfnisse. 

2. Ein Wirtschaftssubjekt ist nur begrenzt mit Informationen und mit materiellen Ressourcen 

ausgestattet. 

3. Es wird die Handlung ausführen, von deren Ergebnis es einen höheren Nutzen als von einer 

alternativen Handlung erwartet. 

4. Die Umwelt ist unsicher. 

Die 3. Annahme kann man investitionstheoretisch wie folgt ausdrücken: 

Ein Wirtschaftssubjekt wird dann eine Investition tätigen, wenn die durch die Investition 

erwirtschafteten Erträge größer als die durch die Investition verursachten Kosten sind, d.h. wenn die 

Investition einen höheren Gewinn erbringt als der Gewinn einer alternativen Investition. 

Die Humankapitaltheorie überträgt dieses Prinzip auf Investitionen, deren Ertrag aus dem Erwerb 

neuen Wissens besteht. 

Ein Wirtschaftssubjekt, das seine Handlung mit dem Ziel auswählt, seinen Nutzen zu erhöhen, wird nur 

dann in die Erweiterung seiner Wissensbasis investieren, wenn das neue Wissen ihm einen Ertrag 

bringt. In den meisten Fällen ergibt sich der Ertrag aus der Anwendung dieses Wissens. Wissenserwerb 

allein aus Neugier ist ihm fremd. 

Überträgt man dieses Prinzip auf den Unternehmer, dann gilt: 

Ein Unternehmer wird nur dann in die Ausbildung seines Lehrlings investieren, wenn die 

Investitionserträge höher als die Investitionskosten sind. Die Investitionserträge ergeben sich, wenn 

der Lehrling das neu erworbene Wissen anwendet. Die Investitionskosten entstehen durch die 

Unterweisung des Lehrlings. 

 

II. Die Property-Rights-Theorie 

 

Die Property-Rights-Theorie gibt eine Antwort auf die Frage, wie der Staat die Verfügungsrechte über 

die begrenzten Ressourcen seiner Bürger so verteilen kann, dass die Gesamtwohlfahrt erhöht wird. 

Der Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass der Bürger als Homo oeconomicus die Ressourcen, über die 

er verfügen darf, so investieren wird, dass sein Nutzen steigt allerdings unter Berücksichtigung seiner 

kognitiven Restriktionen. Deswegen bezieht er in sein Investitionskalkül auch nur die Handlungsfolgen 

ein, die er erstens erkennt und die ihm zweitens einen direkten Nutzen bringen. Die dabei nicht 

berücksichtigten Wirkungen werden als externe Effekte bezeichnet und führen zu „unkompensierten 

Nutzenveränderungen bei anderen Mitgliedern der Gesellschaft.“1 

Bei sogenannten negativen Effekten erhöht sich der Nutzen des handelnden Akteurs auf Kosten der 

anderen. Bei sog. positiven Effekten erleidet der Akteur Nachteile zugunsten der anderen.  

                                                           
1 Picot,A.; Dietl,H.; Franck, E.; (1999) S.57. 
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Durch eine geeignete Zuteilung der Verfügungsrechte sollen diese wohlfahrtsmindernden Wirkungen 

verringert werden. Dies wird erreicht, wenn die Zuteilung nach dem folgenden Prinzip erfolgt: 

„Von mehreren Property-Rights-Strukturen ist diejenige vorzuziehen, bei der die Summe aus 

Transaktionskosten und den durch externe Effekte hervorgerufenen Wohlfahrtsverlusten minimiert 

wird.“1 

Als Auswahlkriterium zwischen mehreren PR-Strukturen wird deswegen die niedrigere Summe der 

Kosten: Transaktionskosten der Vereinbarung und der Durchsetzung der PR-Struktur und die 

Wohlfahrtsverluste als Kosten gewählt und nicht die Differenz zwischen der verursachten 

Wohlfahrtserhöhung und der Transaktionskosten, weil man nicht allgemein gültig angeben kann, 

worin die Gesamtwohlfahrt und somit die Wohlfahrtserhöhung bestehen. 

Noch eine Tatsache kann man mit Hilfe der Property-Rights-Theorie als der ökonomischen Theorie der 

Gestaltung von Gesellschaftsstrukturen erklären. Falls in einer Gesellschaft neue Erfindungen 

entstehen, dann sollte die Verfügungsrechtsverteilung geändert werden. 

Die Wirkung einer Erfindung kann man ganz allgemein dadurch beschreiben, dass sie die Produktivität 

des Erfinders erhöhen könnte, wenn er die Erfindung anwendet. Als rational handelndes 

Wirtschaftssubjekt wird er in die Anwendung der Erfindung nur dann investieren, wenn er sich die mit 

ihr zu erzielenden Gewinnen aneignen kann. Dazu ist in der Regel eine Änderung der Property-Rights 

erforderlich. 

Mit Hilfe der Property-Rights-Theorie kann man erklären, erstens, wann die Ausbildung vom einzelnen 

Betrieb auf Schulen verlagert wurde, und zweitens, dass die Träger dieser Schulen im Zeitverlauf 

wechselten. Unternehmen, die ab dem 18. Jahrhundert die industrielle Produktionsweise eingeführt 

hatten, hätten eigentlich wie moderne Industriebetriebe geführt werden müssen. Die dazu 

notwendigen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse hätte der Unternehmer eigentlich seinen Lehrlingen 

als den zukünftigen Mitarbeitern vermitteln müssen. Doch für den einzelnen Unternehmer war diese 

Ausbildung zu kostspielig. Deswegen wurden die Lehrlinge als Gruppe gemeinsam in Schulen 

unterrichtet, die von kaufmännischen Vereinigungen finanziert wurden. Jetzt verteilten sich die Kosten 

auf mehrere Unternehmer und lagen damit für den Einzelnen unter seinem Ertrag aus der Ausbildung. 

Als ein weiterer Wissenszuwachs erforderlich wurde, übernahm der Staat die Aufgabe der Ausbildung. 

Dem einzelnen Unternehmer musste in gewissem Sinn die Verfügungsgewalt über seine Lehrlinge 

entzogen und dem Staat in Form der allgemeinen Berufsschulpflicht übertragen werden, um sicher zu 

stellen, dass die Lehrlinge adäquat ausgebildet wurden. 

 

III. Theorie der Erziehung 

 

Nach Tenberg kann man Erziehung folgendermaßen charakterisieren: 

1. es ist ein Wirken, dass von außen an ein Individuum herangetragen wird, 

2. die Bildung des Individuums wird intendiert, 

3. es wird sich an den Normen des „bezogenen“ Bildungsverständnisses orientiert.2 

Diese Definition wird bei den folgenden Ausführungen zu Grunde gelegt. Allerdings muss noch eine 

Lücke geschlossen werden. Tenberg gibt keine Begründung dafür, dass man sich an den Normen des 

zur Zeit gültigen Bildungsverständnisses orientieren sollte. Dahinter steckt eine bestimmte Auffassung 

vom Zusammenhang zwischen Kultursystemen und Wirklichkeit. Nach dieser Auffassung werden von 

jeder Generation die Kultursysteme entworfen, die am besten geeignet sind, die realen Dinge zu 

bewältigen.  

                                                           
1 Picot,A.; Dietl, H.; Franck, E. (1999) S.59. 
2 Tenberg, R. (2006), S.22. 
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Demzufolge gibt es nicht das optimale, allgemeingültige Kultursystem, sondern ein Kultursystem kann 

nur als mehr oder weniger geeignet beurteilt werden, je nach der Auffassung von den realen Dingen, 

die die betreffende Generation hat. 

Da ein Erziehungssystem eines der Kultursysteme ist, trifft die Aussage über die relative Gültigkeit auch 

auf Erziehungssysteme zu. Es muss geeignet sein, den Heranwachsenden die jeweils gültigen Normen 

und Werte zu vermitteln. 

Diese Auffassung wurde vor allem von Wilhelm Dilthey (1833-1911) vertreten.1 

Benner zitiert einige Sätze aus dem Buch von Dilthey: „Entwürfe zur Kritik der historischen Vernunft“, 

die den Sachverhalt gut erklären: 

„Das historische Bewusstsein von der Endlichkeit jeder geschichtlichen Erscheinung, jedes 

menschlichen oder gesellschaftlichen Zustandes, von der Realität jeder Art von Glauben ist der letzte 

Schritt zur Befreiung des Menschen. Mit ihm erreicht der Mensch die Souveränität, jedem Erlebnis 

seinen Gehalt abzugewinnen… Das Leben wird frei vom Erkennen durch Begriffe; der Geist wird 

souverän allen Spinngeweben dogmatischen Denkens gegenüber… Ehedem suchte man, von der Welt 

aus Leben zu erfassen. Es gibt aber nur den Weg von der Deutung des Lebens zur Welt. Und das Leben 

ist nur da im Erleben, Verstehen und geschichtlichen Auffassen. Wir tragen keinen Sinn von der Welt 

in das Leben. Wir sind der Möglichkeit nach offen, dass Sinn und Bedeutung erst im Menschen und 

seiner Geschichte entstehen.“2 M.a.W. Jede Generation beobachtet ihre Umwelt und sollte daraus 

induktiv die von ihr als geeignet angesehenen Kultursysteme ableiten. 

Die Tatsache, dass jede Generation das Erziehungssystem entwirft, das sie für geeignet hält, um die 

Heranwachsenden in ihre Normen und Werte einzuführen, wird einsichtig, wenn man sich das Ziel vor 

Augen führt, dass die ältere Generation erreichen will. Nach Tenorth will sie die Asymmetrie, die 

zwischen ihr und den Jungen besteht, ausgleichen. Junge Menschen sind zunächst einmal weniger 

„kompetent“. Deswegen sind sie weniger „handlungsfähig“ und deswegen kann ihnen noch nicht die 

volle „Mündigkeit“, d.h. Eigenverantwortlichkeit, zugesprochen werden.3 

Die Entscheidungsziele, die jede Generation verfolgt, sind es, Jugendliche kompetent, handlungsfähig 

und mündig zu machen, so wie es die ältere Generation versteht. 

An dieser Konkretisierung der Erziehungsziele kann man erkennen, dass sie sich im geschichtlichen 

Verlauf ändern müssen, denn die Auffassung von Kompetenz ändert sich von Generation zu 

Generation. 

Die Behauptung, dass sich die Erziehungskonzepte von Generation zu Generation ändern, wird im 

Folgenden herangezogen, um die Unterschiede in den Unterrichtsinhalten, die in den KFS in den 

einzelnen Epochen gelehrt wurden, zu erklären, denn die Unterrichtsinhalte bauen auf dem jeweiligen 

Erziehungskonzept auf.3 

Im nächsten Kapitel werden die wesentlichen Merkmale des Industrialisierungsprozesses beschrieben, 

denn Unternehmen mit industrieller Produktionsweise erfordern neues Führungswissen und damit 

auch neue Ausbildungsinhalte, wie bereits ausgeführt. Natürlich lässt sich nicht der gesamte 

Entwicklungsverlauf der kaufmännischen Berufsschule durch die Industrialisierung erklären. Politische 

Ereignisse wie die zwei Weltkriege und der Übergang zur Demokratie übten ebenso einen Einfluss aus. 

Aber es würde den Umfang der Arbeit sprengen, wenn für jede Entwicklungsphase der KFS die 

Rahmenbedingungen beschrieben würden. Deswegen wird sich nur auf die Industrialisierung als 

Auslöser konzentriert. 

 

 

 

                                                           
1 Hermann, U. (1971): Die Pädagogik Wilhelm Diltheys, Göttingen, Benner, D. (1991), S.199ff.  
2  Dilthey, W. (1959): Gesammelte Werke. Bd. VII, Stuttgart, S.290, zitiert nach Benner, D. (1991) S.201. 
3 Tenorth, H.E. (2010): S.16-21: In seinem Buch: Geschichte der Erziehung hat Tenorth diesen Wandel für die 
allgemeinbildenden Erziehungskonzepte zwischen 1800 und 1990 ausführlich beschrieben. 
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D. Merkmale des Industrialisierungsprozesses 

 

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts veränderten sich die Produktionsverhältnisse dergestalt, dass man „von 

handarbeitsorientierten zu maschinenorientierten Tätigkeiten überging.“ Nach Henning ist dieser 

Übergang das charakteristische Merkmal des Industrialisierungsprozesses, den man in 2 Phasen 

einteilen kann 

1. Zuerst ersetzten Maschinen die Handwerkzeuge, mit denen man bisher gearbeitet hatte. 

2. Dann wurde der Hand- oder Fußbetrieb durch eine andere Energiequelle ersetzt, z.B. durch 

Wasser oder durch Dampf. Erst danach kam es zu einer enormen Steigerung der 

Arbeitsproduktivität.1 

Dieser Übergang fand in allen 3 Sektoren der Volkswirtschaft statt, im landwirtschaftlichen, 

gewerblichen und im Dienstleistungssektor. Hier sollen nur die Veränderungen im gewerblichen Sektor 

dargestellt werden, denn nur diese Änderungen hatten Auswirkungen auf die hier behandelte 

kaufmännische Lehrlingsausbildung. 

Wie man Tabelle 1 entnehmen kann, ging die Zunahme der Unternehmen mit industrieller 

Produktionsweise (gewerblicher Sektor) vor allem zu Lasten der Verlage (Heimarbeit), der kleinen 

Manufakturen und der Handwerksbetriebe. 

 
Tabelle 1: Die Strukturänderungen im sekundären Sektor im 19. Jahrhundert unter dem Einfluss der Industrialisierung 

Jahr Verlag Manufaktur, Bergbau Handwerk 
gewerblicher 

Sektor 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

1780 0,86 8,5 0,08 1,0 0,97 9,5 1,9 19,0 

1800 0,96 9,0 0,12 1,5 1,12 10,5 2,2 21,0 

1850 1,50 10,0 0,60 4,0 1,70 12,0 3,8 26,0 

1873 1,10 6,0 1,80 10,0 2,50 14,0 5,4 30,0 

1900 0,50 2,0 5,70 22,0 3,30 13,0 9,5 37,0 

1913 0,50 2,0 7,20 23,0 4,00 13,0 11,7 38,0 

1=Beschäftigte in Millionen; 2=Beschäftigte in v.H. aller in allen drei Sektoren der Volkswirtschaft 
Beschäftigten 

Quelle: Eigene Darstellung nach Henning, F.-W. (1993), S.130 

Der Übergang zur industriellen Produktionsweise änderte nicht nur die Produktionstätigkeiten, 

sondern auch die gesamte Struktur der „Unternehmung“. Während im Handwerksbetrieb der Meister 

zusammen mit einer kleinen Zahl festangestellter Mitarbeiter ein Werkstück im Auftrag eines 

einzelnen Kunden fertigte, veränderte sich die Situation durch den Einsatz von Maschinen wie folgt: 

1. Statt eines einzelnen Stückes wurden nun große Produktionsserien produziert, um die 

Kapazitäten der Maschinen auszulasten. Diese großen Mengen mussten auch verkauft 

werden, um die Anschaffungskosten der Maschinen zu amortisieren. 

                                                           
1 Henning, F.-W. (1996): Handbuch der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands, Bd.2, Paderborn u.a., S. 
346, 
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2. Dazu war es erforderlich, dass die Produkte an Kunden im gesamten Reichsgebiet verkauft 

wurden. 

3. Der bisherige Mitarbeiterstamm konnte diese Aufgabe nicht länger bewältigen. Es wurden 

neue Mitarbeiter eingestellt und die Belegschaft stieg stark an. 

Die folgenden Neuerungen im Umfeld der Unternehmen begünstigten diese Entwicklung. 

1. Erfindung der Dampfmaschine 

Für den gewerblichen Bereich war insbesondere die 1784 von James Watt erfundene 

Dampfmaschine von großer Bedeutung. Dampfmaschinen wurden nicht nur an Stelle der 

Handarbeit in der Produktion eingesetzt, sondern durch Erfindungen konnte auch die PS-Leistung 

der Maschinen gesteigert werden. Beides ermöglichte es, eine gewisse Stückmenge schneller zu 

produzieren. 

2. Rechtliche Innovationen 

Das Gewerbesteueredikt von 1810 und das „Gesetz über die polizeilichen Verhältnisse der 

Gewerbe“ von 1811 regelten, dass jeder ein Gewerbe betreiben konnte, der vom Staat einen 

Gewerbeschein erworben hatte. Dadurch wurden die bisher den freien Zugang blockierenden 

Standesschranken aufgehoben. Allein vom Erwerb des Gewerbescheins hing die Zulassung ab, 

nicht von der Zugehörigkeit zu einem Stand. Jeder konnte nun ein Unternehmen gründen, und 

damit die Chancen ergreifen, die eine industrielle Produktionsweise eröffnete. 

In 1834 schlossen sich die Länder Preußen, Hessen, Kurhessen, Bayern, Württemberg, Sachsen und 

die thüringischen Einzelstaaten zum Deutschen Zollverein zusammen. Ihr Ziel, die Zölle zwischen 

ihren Ländern zu beseitigen und einen integrierten Binnenmarkt zu schaffen, erreichten sie bis zur 

Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871, die zu einer weiteren Vereinheitlichung der 

Lebensverhältnisse beitrug. 

       3. Entwicklungen im Verkehrssektor 

Die Erfindung der Eisenbahn in 1814, die eigentlich eine auf Schienen gesetzte Dampfmaschine 

war, machte den Transport vom Produktionsstandort der Unternehmen auch zu weiter entfernten 

Absatzmärkten rentabel. Ein Schienennetz von 33.800 km in 1880 schuf die Voraussetzungen für 

einen deutschlandweiten Verkauf. Auch die Ausweitungen der Straßen- und 

Binnenschifffahrtsnetze trugen zur Stimulierung des Handels bei. 

       4. Entwicklungen im Bankenwesen 

Der Bankensektor unterstützte diesen Expansionsprozess, in dem er seine bisherigen 

Geschäftstätigkeiten: Kreditvergabe an den Staat, Vergabe hypothekarischer Kredite und 

Wechselgeschäfte, die vor allem den Handel förderten, um die Finanzierung von 

Industrieunternehmen erweiterte. Nicht nur, sondern auch zu diesem Zweck wurden zwischen 

1835 und 1857 zahlreiche neue Banken gegründet. 

Unternehmen, die wie oben beschrieben, mit einer großen Zahl an Mitarbeitern Massenprodukte 

für einen anonymen Markt produzierten, konnten aber mit den Kenntnissen eines herkömmlichen 

Handwerksmeisters nicht länger geführt werden. 

Zusätzlich benötigte man: 

¶ Technische Kenntnisse, um die Maschinen bedienen zu können 

¶ Betriebswirtschaftliche Kenntnisse, um die Rentabilität dieser Maschinen bewerten zu 

können 

¶ Kenntnisse darüber, wie man die Präferenzen der Kunden ermittelt (Marktforschung) und 

wie man die Kunden dann akquiriert (Marketing) 
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¶ Personalpolitische Kenntnisse über Mitarbeiterrekrutierung, -führung und –entlohnung 

¶ Kenntnisse über Kostenplanung und –kontrolle 

¶ Juristische Kenntnisse 

¶ Kenntnisse über die geeigneten Finanzierungsquellen und Kenntnisse darüber, welcher 

langfristige strategische Plan allen diesen Tätigkeiten zu Grunde gelegt werden sollte. 

Alle diese Kenntnisse konnten aber nicht durch learning by doing während der laufenden 

Geschäfte erworben werden. Ziegler formuliert den gleichen Sachverhalt so: 

„Die Notwendigkeit einer schulgemäßen Ergänzung der kaufmännischen Lehre ergab sich aus 

der in den letzten Jahrzehnten eingetretenen Verschiebung der Grundlagen unseres 

Wirtschaftslebens. Es unterliegt keinem Zweifel, daß durch das Entstehen der großen 

Unternehmungen und die in ihnen bis ins kleinste durchgeführte Arbeitsteilung der Erfolg der 

kaufmännischen Lehre (Anm. d. A.: Gemeint ist die Unterrichtung im Betrieb) wesentlich 

gemindert wurde. Gleichzeitig erkennen wir aber auch, daß der Kreis der Aufgaben, vor die 

sich der heutige Kaufmann gestellt sieht, durch die fortschreitende Industrialisierung und die 

Zunahme unserer weltwirtschaftlichen Interessen sich stetig erweitert. Dieser Erkenntnis, die 

wir heute fast als Allgemeingut ansehen können, verdanken wir die Förderung unseres 

kaufmännischen Schulwesens, insbesondere die Errichtung kaufmännischer 

Fortbildungsschulen.“1 

In den nächsten Kapiteln soll die Entwicklung dieses „kaufmännischen Schulwesens“ 

beschrieben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hell,H. (1916): Die kaufmännische Fortbildungsschule, in: Ziegler, A. (1916): Handbuch für das kaufmännische 
Unterrichtswesen in Deutschland, 1.Band, Leipzig, S. 358. 
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E. Die Entwicklung der kaufmännischen Berufsausbildung in den Schulen 

 

I. Die Entstehung der ersten kaufmännischen Berufsschulen in 1800-1870/71 

 

Nach Tenorth1 wurden in dieser Epoche zwischen 1800 und 1871 die Reformen im Erziehungssystem 

durchgeführt, die es ermöglichen sollten, die pädagogischen Konzepte der Aufklärung zu realisieren. 

Für das Land Preußen beschreibt er detailliert die Neuordnung des Schul- und Universitätssystems und 

die Reformen in der Ausbildung der Lehrer. Er weist aber auch darauf hin, dass in Ländern wie 

Württemberg und Bayern ähnliche Maßnahmen ergriffen wurden. 

Zusammenfassend charakterisiert er die damaligen Bildungsreformen als „Prinzipien obligatorischer, 

öffentlich kontrollierter, mit gesellschaftlichen Erwartungen verknüpfter, als professionelle Arbeit 

realisierter, tendenziell verfachlichter und über Unterricht organisierter Erziehung.“2 

Obligatorisch ist der Unterricht, weil §43 des Allgemeinen Landrechts (ALR), die Hausväter 

verpflichtete, ihre Kinder entweder selbst zu unterrichten, oder falls sie das nicht konnten, sie ab dem 

5. Jahr auf eine Schule zu schicken. 

Die „öffentliche Kontrolle“ ergibt sich aus §§1,2 des ALR: 

§1 Schulen und Universitäten sind Veranstaltungen des Staates, welche den Unterricht der Jugend in 

nützlichen Kenntnissen und Wissenschaften zur Absicht haben. 

§2 Dergleichen Anstalten sollen nur mit Vorwissen und Genehmigung des Staates errichtet werden. 

Das bedeutet nicht, dass der Staat als alleiniger Schulträger auftrat, sondern es bedeutet, dass der 

Staat private Schulen genehmigen musste. Außerdem veranlassten staatliche Stellen die Gründung von 

Schulen und trugen zu ihrer Finanzierung durch Zuschüsse bei. Aber im Wesentlichen übte zur 

damaligen Zeit der Staat eine Kontrollfunktion über das Schulsystem aus. 

Gegenüber der kaufmännischen Lehrlingsausbildung nahm der Staat allerdings eine andere Haltung 

ein, in dem er diesen Bereich in dieser Epoche (1800-1870/71) ganz der Initiative von Privatpersonen 

wie Lehrern und Kaufleuten überließ.3 

Diese Initiative konkretisierte sich nach Horlebein in drei Schultypen: 

1. An einigen allgemeinbildenden Schulen wurde auch Unterricht in kaufmännischen Fächern 

erteilt, z.B. am Philanthropin in Dessau. 

2. Es gab Vollzeitschulen, die eine kaufmännische Ausbildung anboten. 

3. Kaufmännischen Lehrlingen wurde berufsbegleitender Unterricht erteilt. 

Da man das Angebot an Fächern mit kaufmännischen Lehrinhalten in einer allgemeinbildenden Schule 

als eine Sonderform des Vollzeitunterrichts ansehen kann, soll hier nur dieser Typ näher beschrieben 

werden und zwar am Beispiel der Hamburger Handelsakademie von Büsch. 

Der Unterricht des 3.Typs wurde von der Vereinigung der Kaufleute vor Ort finanziert, die dort auch 

ihre Lehrlinge hinschickten. Diese Unterrichtsform war die bis 1918 am weitesten verbreitete und wird 

deswegen in Abschnitt E. II. näher beschrieben. 

Die Hamburger Handelsakademie wurde 1767 von einem Kaufmann namens Wurmb gegründet, um 

seine Vermögensverhältnisse aufzubessern, wie er selbst gegenüber Professor Büsch zugab, den er als 

Leiter für die Akademie gewinnen konnte. Büsch, studierter Theologe, wiederrum sah diese Schule als 

eine Chance an, seine Vorstellungen von „Handlung und Staatswirtschaft“ an Jüngere weitergeben zu 

können.4  

                                                           
1 Tenorth, H.-E. (2010), S. 138 ff. 
2 Tenorth, H.-E. (2010), S. 156/7. 
3 Horlebein, M. (1976), S. 28. 
4 Penndorf, B. (1916), S.142. 
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Die Schule bestand 30 Jahre lang, bis sie in 1800 wegen des Todes von Büsch geschlossen werden 

musste. 

Die Vorbereitung  der Schüler auf den Kaufmannsberuf bestand darin, dass Fächer wie Buchhaltung, 

Kalkulation und Warenkunde unterrichtet wurden. Zusätzlich dazu unterhielten die Schüler auch 

praktische Unterweisungen, in dem sie an einem Tag in der Woche im Kontor von Wurmb arbeiten 

mussten. Aber davon abgesehen wurde vor allem allgemeinbildendes Wissen in den Fächern Deutsch, 

Fremdsprachen, Geschichte, Religion, Mathematik und Technologie vermittelt. Die 

Wissensvermittlung war intensiv und umfasste die gesamte Persönlichkeit der Schüler, denn die Schule 

wurde als Internat betrieben. 

Die Schule erwarb sich im Laufe der Jahre den Ruf, eine gute Ausbildung zu vermitteln, wie die Zahl 

der insgesamt 360 Schüler belegt. Allerdings kamen die meisten Schüler nicht aus Hamburg sondern 

aus anderen deutschen Ländern oder dem Ausland. Die Hamburger Kaufleute nämlich standen der 

Idee einer Handelsschule eher skeptisch gegenüber. Wie viele andere Kaufleute vertraten sie die 

Auffassung, dass „dynamisches Unternehmertum“ ein angeborenes Talent sei, das nur durch 

praktische Erfahrung, nicht aber durch theoretischen Unterricht, voll entwickelt werden kann. 

 

II. Die Ausbreitung der kaufmännischen Berufsschulen von 1870/71-1918/19 

 

a. Die quantitative Entwicklung 

 

Horlebein bezeichnet zu Recht die „fünf Jahrzehnte zwischen 1870 und 1920 als Gründerjahre 

kaufmännischer Fortbildungsschulen in Deutschland“1, d.h. der berufsbegleitenden Schule (siehe 

Tabelle 2). 

Tabelle 2: Anzahl der KFS in Deutschland  

Jahr Anzahl Wachstumsrate (WTR) 

1892 165 - 

1898 381 1,3 

1907 522 0,4 

1920 850 0,6 

WTR = (Y(t)-Y(t-1))/Y(t-1) 

Quelle: Eigene Angaben nach Horlebein, M. (1976), S.82 

Die steigende Zahl der KFS zeigt, dass sich die duale Ausbildung der Lehrlinge an den zwei 

Ausbildungsorten Betrieb und Schule in Deutschland durchgesetzt hatte. 

Die regionale Verteilung der KFS gibt einen ersten Hinweis auf Ursachen für diese Zunahme. Die KFS 

entstanden vor allem in Ländern mit großen Industrieregionen. So bestanden z.B. in 1895/96 in 

Preußen 118 KFS, gefolgt von 37 KFS in Sachsen, 14 KFS in Bayern, 12 KFS in Baden und 10 KFS in 

Württemberg.2 

In den anderen deutschen Ländern und Städten war die Zahl der KFS wesentlichen kleiner. So soll es 

z.B. in Hamburg nur 1 KFS gegeben haben. Die Tatsache, dass KFS vermehrt in Gebieten mit 

Industriebetrieben entstanden, lässt vermuten, dass bei den Unternehmern ein Gesinnungswandel 

stattgefunden hatte, indem die Vermittlung von theoretischem Wissen nun nicht länger als überflüssig, 

                                                           
1 Horlebein, M. (1976), S. 204. 
2 Horlebein, M. (1976) S.87. 
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sondern als eine wichtige Grundlage für die spätere Berufsausbildung und damit als wünschenswert 

angesehen wurde. 

 

b. Die Gründer 

 

Die Vermutung, dass in der Unternehmerschaft der außerbetrieblichen Ausbildung eine größere 

Bedeutung zugemessen wurde, lässt sich auch daran ablesen, dass in dieser Epoche am häufigsten 

kaufmännische Vereinigungen als Gründer ermittelt werden können, wie man der folgenden Tabelle 

entnehmen kann. 

Tabelle 3: KFS nach ihren Gründern (um 1896)  

Gründer Abs. % 

Kaufmännische 
Vereinigungen 

168 77 

Staatl., kommunale Instanzen 23 11 

Private 21 9 

Sonstige, z.B. Bildungsvereine 6 3 

Insgesamt 218 100 

Quelle: Horlebein, M. (1976), S.91 

Allerdings war es nicht so, dass die kaufmännischen Vereinigungen die gesamte Finanzierung der KFS 

übernahmen. Die Finanzmittel, die sie bereitstellten, deckten nur einen kleinen Anteil des finanziellen 

Gesamtbedarfs, wie man den Zahlen der folgenden Tabelle entnehmen kann. 

Tabelle 4: Beitrag zum Finanzierungsbedarf in Preußen in 1912  

Schulgeld, Arbeitgeberbeiträge 58% 

Gemeindezuschüsse 23% 

Staatszuschüsse 12% 

Zuschüsse kaufmännischer Vereinigungen 7% 

Insgesamt 100% 

Quelle: Horlebein, M. (1976), S.188 

In den anderen Ländern war die Aufteilung ähnlich. Die Schulen mussten sich also hauptsächlich durch 

die Beiträge der Schüler finanzieren. 

Als „Gründer“ kann man die kaufmännischen Vereinigungen deswegen bezeichnen, weil sie die 

Gemeinden dazu bewogen, Räumlichkeiten für eine KFS bereitzustellen. Neben der Bereitstellung von 

Räumen übernahm eine Gemeinde dann meist noch die Kosten für die Heizung, die Beleuchtung und 

die Reinigung. In manchen Fällen gewährte sie auch einen finanziellen Zuschuss (s. Tabelle 4). Zwei 

rechtliche Regelungen förderten die weitere Entwicklung von KFS: 

1. In die Gewerbeordnung von 1869 wurden die Paragraphen §§105,106 aufgenommen, die 

besagten, dass eine Gemeinde in ihrem Ortsstatut festlegen konnte, dass der Besuch einer KFS 

obligatorisch war. Die Zustimmung einer Gemeinde mit einem solchen Ortsstatut konnte von 

einer kaufmännischen Vereinigung natürlich leichter gewonnen werden. 
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2. Laut §120 der geänderten Gewerbeordnung von 1897 konnten Jugendliche ihre 

Fortbildungsschulpflicht dadurch erfüllen, dass sie statt einer allgemeinen Fortbildungsschule 

eine fachliche (und damit auch eine kaufmännische) Fortbildungsschule beobachten. Dieser 

Nachfrage nach Schulplätzen begegnete man mit der Errichtung weiterer KFS. 

Außer durch die Initiativfunktion und die Bereitstellung von Finanzmitteln förderten die 

kaufmännischen Vereinigungen das Berufsschulwesen, indem sie in zunehmendem Maß Prüfungen 

zum Abschluss der Lehre durchführten, die den Abschluss der Lehre dokumentierten. 

Im Vergleich zur Förderung des Berufsschulwesens durch die Unternehmerschaft kann man die 

Förderung durch den Staat als eher gering bezeichnen. Wie man den Zahlen in Tabelle 4 entnehmen 

kann, trug der Staat in Preußen nur 12% des Finanzbedarfs der KFS. Indem allerdings dieser Zuschuss 

im Land Preußen nur den Gemeinden gewährt wurde, in denen eine Berufsschulpflicht bestand, trug 

der Staat indirekt dazu bei, dass immer mehr Lehrlinge eine Berufsschule besuchten.1 

Aber insgesamt kann man die staatliche Förderung der KFS in dem Zeitraum zwischen 1870 und 1918 

als gering bezeichnen. 

 

c. Die Unterrichtsinhalte 

 

Es gab damals keinen einheitlichen Lehrkanon für KFS. In den Ländern, in denen es amtliche Lehrpläne 

gab, war das Fächerangebot der einzelnen Schulen natürlich einheitlich. Aber trotzdem bestanden 

immer noch Unterschiede zwischen Schulen, die in verschiedenen Ländern lagen. Trotz dieser 

Mannigfaltigkeit soll versucht werden, einen Eindruck von den Inhalten zu vermitteln, die in dieser 

Epoche an KFS unterrichtet wurden, indem eine Übersicht über die Unterrichtsfächer, die an 31 KFS, 

verteilt über das gesamte Reichsgebiet (von Barmen bis Zwickau), in 1910 gelehrt wurden, gegeben 

wird.2 

Es können 4 Fächergruppen unterschieden werden: 

¶ Technische Fächer wie Stenographie, Maschinenschreiben und Kalligraphie 

¶ Allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, Fremdsprachen, Religion und Volkswirtschaftslehre 

¶ Geografische Fächer wie Handels- und Wirtschaftsgeografie, Wirtschafts- und Warenkunde 

¶ Handelsfächer: Rechnen, Buchführung, Handelslehre, kaufmännische Korrespondenz 

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Fächer auf die einzelnen Schulen: 

Tabelle 5: Lehrkanon in 31 KFS  

Fächergruppe Abs. % 

Technische Fächer 22 71 

Allgemeinbildende Fächer 19 61 

Geografische Fächer 26 84 

Handelsfächer 31 100 

Quelle: Horlebein, M. (1976), S.130 

 

                                                           
1 Horlebein, M. (1976), S.197;  Simon, Oskar (1990), S.855. 
2 Diese Übersicht wurde von Blum erstellt. S. Blum, Th. (1911): Das deutsche Handelsschulwesen, Leipzig, S. 38-
39, zitiert nach Horlebein, M. (1976), S.130. 



-18- 
 

Zwar wurden an allen 31 Schulen Handelsfächer unterrichtet (100%). Doch an Zweidrittel der Schulen 

sind auch allgemeinbildende Fächer „in einem beachtlichen Ausmaß vertreten“.1 

Wenn man diese Unterrichtsinhalte mit den Fächern vergleicht, die an der Handelsakademie von Büsch 

unterrichtet wurden, dann kann man eigentlich keinen großen Unterschied feststellen. Der 

Allgemeinbildung wurde immer noch eine große Bedeutung beigemessen. Es ist übertrieben, daraus 

zu folgern, dass dadurch Humboldts Bildungskonzept umgesetzt werden sollte. Humboldt hatte ja 

gefordert, dass die Schüler erst zum Menschen durch Allgemeinbildung gebildet werden sollten, ehe 

sie eine fachliche Ausbildung bekommen.2 Aber eine Tendenz in diese Richtung lässt sich schon 

ausmachen. 

Allerdings unterscheidet sich die Lehrlingsausbildung in dem Zeitraum zwischen 1870 und 1918 von 

der Vorgängerperiode in einem wichtigem Punkt: die Lehrlinge werden neben der Schule in den 

Betrieben ausgebildet. Sie erhalten also sowohl eine theoretische als auch eine praktische 

Unterweisung. 

 

III. Die staatliche Unterstützung ab 1918 

 

In diesem Kapitel wird die Entwicklung des kaufmännischen Berufsschulwesens nur für die Zeit der 

Weimarer Republik, also von 1918 bis 1933, beschrieben. Die Periode der nationalsozialistischen 

Herrschaft wird nicht näher behandelt, weil in dieser Zeit der Einfluss pädagogikfremder Faktoren wie 

die nationalsozialistische Ideologie und der 2. Weltkrieg zu stark war. Da sich nach Horlebein nach dem 

1. Weltkrieg in amtlichen Verlautbarungen die Bezeichnung „kaufmännische Berufsschule“ 

eingebürgert hatte, soll sie auch in diesem Kapitel verwandt werden.3 

 

a. Quantitative Entwicklung/Gründer 

 

Wie man Tabelle 6 entnehmen kann, setzte sich der Trend fort, dass immer mehr KFS gegründet 

wurden. 

Tabelle 6: Anzahl KBS in Deutschland  

Jahr Zahl KBS WTR 

1920 850  

1925 891 0,04 

1927/28 991 0,1 

1938 1145 0,16 

WTR: Wachstumsrate 

Quelle: Horlebein, M. (1976), S.212 

Im Unterschied zu den Jahren vor dem 1. Weltkrieg waren es jetzt vor allem die Gemeinden, die die 

KBS gründeten. Die kaufmännischen Vereinigungen traten als Gründer zurück, nicht zuletzt deswegen, 

weil die Unternehmer nach dem verlorenen Krieg hauptsächlich mit dem Wiederaufbau ihrer 

Unternehmen und weniger mit der Lehrlingsausbildung beschäftigt waren. 

                                                           
1 Horlebein, M. (1976), S.130. 
2 Anhang 1. 
3 Horlebein, M. (1976), S. 210f. 
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Die Gemeinden dagegen errichten neue KBS, um der gestiegenen Zahl an Schülern Unterricht anbieten 

zu können. Zwei Ursachen bewirkten, dass immer mehr Lehrlinge die Berufsschule besuchten. Erstens 

hatten viele Länder die Berufsschulpflicht eingeführt. Zweitens bestimmte die Weimarer Verfassung, 

dass alle Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr schulpflichtig waren. Davon konnte man 8 Jahre auf einer 

Volksschule absolvieren und die restlichen Jahre auf einer Fortbildungsschule, als die auch die 

Berufsschule galt. 

Die staatlichen Stellen errichteten nicht nur KBS, sondern sie übernahmen auch einen großen Anteil 

ihrer Kosten. Als Indikator sollen hier die Angaben für 1928/9 genommen werden. 

Tabelle 7: Finanzquellen  

Finanzmittelgeber Anteil an Finanzmitteln in großen Gemeinden 

Schulgeld, Gebühren 18% 

Kredite 6% 

Staatlicher Zuschuss 76% 

Insgesamt 100 

Quelle: Horlebein, M. (1976), S.292 

Wie man erkennen kann, stieg der Einfluss des Staates auf das kaufmännische Berufsschulwesen 

immer stärker an. Dabei spielten zwei Beweggründe eine wichtige Rolle. Zum einen hatte der Staat 

erkannt, wie wichtig es ist, dass die Unternehmer über eine umfassende Wissensbasis verfügten, deren 

Grundstock in der Lehrlingsausbildung gelegt wird. Zum anderen hatte sich die gesellschaftliche 

Auffassung über das, was Bildung ausmacht, gewandelt. Jetzt wurde von führenden Pädagogen die 

Auffassung vertreten, dass man Allgemeinbildung durch Erfahrung, also im Beruf, erwerben konnte. 

Das wertete die berufliche Ausbildung natürlich auf.1 

 

b. Unterrichtsinhalte 

 

Zwei Tendenzen prägten die Unterrichtsinhalte: Sie wurden einheitlicher und berufsspezifischer. 

Die Vereinheitlichung wurde dadurch bewirkt, dass in nahezu allen großen deutschen Ländern 

staatliche Lehrpläne erlassen wurden. In Erfüllung dieser Lehrpläne mussten die KBS eines Landes 

natürlich ähnliche Unterrichtsfächer anbieten. 

Die stärkere Ausrichtung auf den Beruf kann man an zwei Tatsachen erkennen. Erstens sank der Anteil 

an allgemeinbildenden Unterrichtsfächern. So wurden Fremdsprachen für viele Klassen nur noch als 

Wahlfach angeboten. Zweitens wurden berufsspezifische Klassen eingerichtet. Das ermöglichte es 

natürlich, diesen Lehrlingen ganz berufsspezifische Kenntnisse zu vermitteln. So wurden beispielsweise 

Lehrlinge der Zweige Einzelhandel, Großhandel, Banken, Versicherungen und Spedition in eigens für 

sie gebildeten Klassen unterrichtet. 

Auch hieran kann man den Bedeutungszuwachs beruflichen Wissens erkennen. 

An der äußeren Form der Ausbildung änderte sich nichts. Der Unterricht fand berufsbegleitend statt, 

dauerte 3 Jahre und wurde mit einer Prüfung abgeschlossen. Hier setzte sich immer mehr die 

Kaufmannsgehilfenprüfung durch. 

 

 

 

                                                           
1 Anhang 2. 
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c. Lehrkräfte 

 

In den Jahren davor war der Unterricht meistens von nebenamtlich angestellten Lehrern erteilt 

worden. Jetzt stieg der Anteil hauptamtlich angestellter Lehrer an (s. Tabelle 8). Das hatte zwei 

Konsequenzen. Erstens sank die Zahl der Lehrer, denn ein hauptamtlich Angestellter kann mehr 

Unterrichtsstunden erteilen. Zweitens stieg der Professionalisierungsgrad an, denn nun konnten sich 

die Lehrer voll auf ihren Unterricht konzentrieren. 

Tabelle 8: Anstellungsverhältnisse 

Jahr 
Lehrer 

insgesamt 
hauptamtlich nebenamtlich 

% hauptamtlich 
Angestellter 

1921 3.001 663 2.338 22 

1926 2.386 744 1.642 32 

Quelle: Horlebein, M. (1976), S.241 

Außerdem erhöhte sich der Anteil der Handelslehrer an der Lehrerschaft. Während er im Jahr 1921 

nur 8% betrug, stieg der Anteil auf 35% in 1926. Diese Handelslehrer hatten in zunehmendem Maß 

ein Studium absolviert, denn an den Universitäten hatte sich das Fach Betriebswirtschaftslehre für 

angehende Kaufleute und eben auch für Handelslehrer etabliert. Damit bekamen die Lehrer eine 

solide wirtschaftliche Ausbildung. 

IV. Die Rahmenbedingungen nach 1945 

 

Für die Zeit nach 1945 wurden Daten über die Entwicklung der KBS nicht in so detaillierter Form 

zusammengetragen wie für die Perioden davor von Horlebein. Deswegen können hier nur die 

wesentlichen Aussagen des Überblicksaufsatzes von Lipsmeier wiedergegeben werden.1 

Lipsmeier meint für die Periode nach 1945 die folgenden herausragenden Entwicklungslinien und 

Ereignisse in der Berufsausbildung ausmachen zu können: 

1. Die Zahl der Schulen, die den Schülern eine berufliche Ausbildung vermittelten, stieg weiter an. Man 

kann jetzt für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland von einer flächendeckenden Versorgung 

sprechen. 

2. Es lässt sich eine zunehmende institutionelle Differenzierung ausmachen, d.h. der berufliche 

Unterricht wird in den unterschiedlichsten Schulformen erteilt, die auch unterschiedliche Abschlüsse 

vermittelten. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Lipsmeier, A. (1998): Berufsausbildung, S.447-489, in: Führ, Ch.; Furck, C.-L.: Handbuch der deutschen 
Bildungsgeschichte. 



-21- 
 

Tabelle 9: Berufliche Schulen 

Schultyp Abschluss 

Berufsschule/duales System Berufsabschluss 

Berufsfachschulen, Vollzeit z.B. Handelsschulen Berufsabschluss 

Fachoberschule 
Fachgymnasium 

Fachabitur 

Abendgymnasium Abitur 

Quelle: Eigene Darstellung 

3. Der Grad der Institutionalisierung nimmt zu, d.h. das Berufsschulwesen wird immer stärker durch 

Gesetze geregelt. In diesen Prozess sind in zunehmendem Maß staatliche Schulen, aber auch 

Selbstverwaltungsstellen der Wirtschaft eingebunden. Ein gutes Beispiel dafür ist das 1969 erlassende 

Berufsbildungsgesetz (BBiG). In ihm wird die Ausbildung im Betrieb detailliert geregelt, indem es 

festlegt. 

¶ Die Ordnung der betrieblichen Ausbildung (Abschnitt 1) 

¶ Inhalt und Form des Ausbildungsvertrages (Abschnitt 2,1) 

¶ Pflichten des Auszubildenden (Azubi) (Abschnitt 2,2) 

¶ Pflichten des Ausbilders, seine Eignungserfordernisse (Abschnitt 2,1; Abschnitt3) 

¶ Vergütung des Azubis (Abschnitt 2,4) 

¶ Prüfungswesen (Abschnitt 5) 

¶ Interessenvertretung des Azubis (Abschnitt 6) 

Diese Regelungen werden durch §9 BBiG wie folgt ergänzt: 

„Soweit Vorschriften nicht bestehen, regelt die zuständige Stelle die Durchführung der 

Berufsausbildung im Sinne dieses Gesetzes.“ Mit „zuständigen Stellen“ sind die 

Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft gemeint: Handwerkskammern, Handelskammern und 

Landeswirtschaftskammern. Die zuständigen Stellen greifen also immer dann ein, wenn das Gesetz 

keine Regelung trifft, sondern es der Selbstverwaltung der Wirtschaft überlässt. 

4. Erweiterung der Berufsbildungsforschung 

Dem 1970 gegründeten Bundesinstitut für Berufsbildung vor allem wird in §90 BBiG die Aufgabe 

übertragen „durch wissenschaftliche Forschung zur Berufsbildungsforschung beizutragen“. Zum einen 

erforscht das Institut die Gegebenheiten der Berufsbildung, d.h. ihre Inhalte, Ziele und ihre Anpassung 

an den technischen und gesellschaftlichen Wandel. Zum anderen wirkt das Institut an der Änderung 

von Ausbildungsordnungen mit.1 Wenn die Wirtschaft anmahnt, dass ihre Auszubildenden nicht über 

die notwendigen Kenntnisse verfügen, dann ermittelt das BBiB, welche Fähigkeiten stattdessen gelehrt 

werden sollten. Anschließend wirkt das Institut bei der Änderung der betroffenen Ausbildungsordnung 

mit und steuert die Abstimmung mit dem dazugehörenden Lehrplan, der ja auch geändert werden 

muss.2 Ein dritter Aufgabenbereich ist die Beratung der Bundesregierung in Fragen der Berufsbildung. 

 

 

 

 

                                                           
1 Paragraph § 5 BBiG legt fest, dass der Ablauf der betrieblichen Ausbildung in einem Beruf in einer 
Ausbildungsordnung festgelegt wird, die per Rechtsverordnung vom Bund erlassen wird. 
2 S. dazu Kapitel F. 
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5. Unterrichtsinhalte 

Zwei Entwicklungen übten einen Einfluss auf die Berufsausbildung aus: der zunehmende Einsatz von 

Computern in allen Bereichen des Lebens, so auch im betrieblichen Produktionsprozess und die durch 

die Globalisierung zunehmende Wettbewerbsintensität, auf die die Unternehmen mit einer Strategie 

der Innovation reagierten.  

a. Einsatz von Computern 

Es gibt heutzutage kaum noch eine Tätigkeit, die nicht der Unterstützung durch die EDV bedarf. 

Deswegen ist es unabdingbar, dass die Auszubildenden im Umgang mit Computern geschult wurden. 

Dem trug man ab den 1980er Jahren Rechnung, indem man: 

¶ die Berufsschulen mit Geräten wie PCs, CNC-Maschinen und CAD-Anlagen ausstattete 

¶ die Unterweisung an diesen Geräten als Unterrichtsfächer in die Lehrpläne integrierte 

¶ die Berufsschullehrer ebenfalls im Umgang mit diesen Geräten schulte.1 

 

b. Einführung des lernfeldorientierten Unterrichts 

Dank der Globalisierung sind die Unternehmen heute einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Dem 

begegnen sie durch das Angebot von neuen Produkten. Zur Produktion neuer Produkte benötigt man 

aber neues Wissen. Dieses neue Wissen müssen sich die Mitarbeiter aneignen. Als Konsequenz folgt 

daraus, dass die Mitarbeiter nicht länger mit dem Wissen auskommen, das sie einmal während ihrer 

Ausbildung gelernt haben. Sie müssen sich ständig weiterbilden. Eventuell müssen sie sogar den Beruf 

wechseln. Die Fähigkeit zum Aufgreifen neuer Wissensinhalte, zum Wandel, soll den Azubis durch die 

Unterrichtsform des lernfeldorientierten Unterrichts beigebracht werden. Seit 1996 wird der 

Unterricht an Berufsschulen nicht länger in der Form einzelner Fächer erteilt, sondern in Form von 

Lernfeldern. Den Ausgangspunkt bilden dabei berufliche Handlungsabläufe. Diese werden didaktisch 

reflektiert und in Lernfelder übertragen. Jedes Lernfeld seinerseits wird wieder in Lernsituationen 

unterteilt, deren Bewältigung im Unterricht eingeübt wird. Die Schüler sollen aber nicht nur die 

Bewältigung von konkreten Situationen lernen, sondern, und das ist das Neue an dieser 

Unterrichtsform, die Bewältigung diesen speziellen Typs von Situationen. Der Azubi soll damit in die 

Lage versetzt werden, eine betriebliche Situation, die er im herkömmlichen Kontext gemeistert hat, 

auch im neuen Kontext zu beherrschen. Das Ziel ist die Vermittlung von Handlungskompetenz, nicht 

von einzelnen Fähigkeiten: „Berufliche Handlungskompetenz besteht in der Fähigkeit und Bereitschaft 

des Menschen, in beruflichen Situationen sach- und fachgerecht, persönlich durchdacht und in 

gesellschaftlicher Verantwortung zu handeln sowie seine Handlungsfähigkeiten ständig weiter zu 

entwickeln.“2 

Diese neue Unterrichtsform wird im nächsten Kapitel V näher beschrieben.  

6. Der Trend zur akademischen Ausbildung von Berufsschullehrern verstärkt sich. Gewerbe- und 

Handelslehrer werden immer weniger an Akademien, sondern an Universitäten ausgebildet. 

7. Die Mitgliedschaft in der EU erfordert einen zunehmenden Abstimmungsbedarf mit den anderen 

EU-Staaten. 

 

 

 

 

                                                           
1 Lipsmeier, A. (1998), S.475. 
2 Tenberg, R. (2006), S.25. 
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F. Das neue pädagogische Konzept des lernfeldorientierten Unterrichts 

 

I. Die Ausgangssituation 

 

Auf den vorherigen Seiten wurde bereits ausgeführt, dass der Anstoß für die Einführung des 

lernfeldorientierten Unterrichts aus der Praxis kam. Die Innovationstätigkeit der Unternehmen zwingt 

die Mitarbeiter dazu, sich immer wieder neues Wissen anzueignen. Neben dieser Aufforderung zur 

ständigen Weiterbildung wird auch von den Mitarbeitern verlangt, dass sie in einem Team zusammen 

mit Mitarbeitern anderer Fachdisziplinen arbeiten, denn Teams eignen sich zur Durchführung von 

Innovationen. 

Wie die Unternehmer immer häufiger klagten, fehle den Mitarbeitern die notwendigen 

Voraussetzungen sowohl zur Aufnahme neuen Wissens als auch zum Austausch mit anderen 

Fachdisziplinen. Dieses Defizit würden bereits die Berufsschulabgänger aufweisen, nicht nur die von 

langen Berufsjahren in einer Fachabteilung geprägten Mitarbeiter. 

Als ein Grund für dieses Defizit wird angesehen, dass der Unterricht in der Berufsschule in der Form 

von Schulfächern stattfindet. Fächer weisen „unscharfe, häufig bewusst und künstlich gesetzte 

Grenzen zu ihren Nachbarfächern auf.“1 Das Wissen, das dabei in einem Fach vermittelt wird, 

beleuchtet nur einen Aspekt des Wissens, das der Schüler benötigt, um eine bestimmte 

Handlungssituation zu bewältigen. Die Folge ist, dass Schüler Informationen erwerben, die 

sogenanntes „träges Wissen“ darstellen, d.h. Wissen, welches „in beruflichen Situationen weder 

reflektiert noch situativ zum Einsatz gebracht werden kann.“2 Der Grund ist, dass den Schülern die 

metakognitiven Steuerungsprozesse fehlen, die es ihnen ermöglichen, das in der Berufsschule 

erworbene Wissen auf konkrete Anwendungssituationen zu übertragen.2 

Auf die Forderung der Unternehmen, in der Ausbildung eine „stärkere Verzahnung  von Theorie und 

Praxis“ herbeizuführen, reagierte der Staat, repräsentiert durch die Kultusministerkonferenz, durch 

einen Beschluss, dass ab 1996 alle Rahmenpläne für den berufsbezogenen Unterricht in der 

Berufsschule nach Lernfeldern zu strukturieren seien. Was genau unter der Strukturierung nach 

Lernfeldern zu verstehen ist, wird im nächsten Abschnitt beschrieben. In einer Handreichung für die 

Erarbeitung der neuen Rahmenpläne wird das Lernfeldkonzept von der KMK als „die Umkehrung einer 

Perspektive“ vorgestellt: „Ausgangspunkt des lernfeldbezogenen Unterrichts ist nicht mehr die 

fachwissenschaftliche Theorie, zu deren Verständnis möglichst viele praktische Beispiele 

herangezogen wurden. Vielmehr wird von beruflichen Problemstellungen ausgegangen, die aus dem 

beruflichen Handlungsfeld entwickelt und didaktisch aufbereitet werden.“3 

Im Folgenden soll diese Beschreibung näher verdeutlicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Clement, U. (2003): Fächersystematik oder Situationsorientierung als curriculare Prinzipien für die berufliche   
   Bildung. In: bwpe Nr.3, zitiert nach Tenberg, R. (2006), S.65. 
2 Tenberg, R. (2006), S.74. 
3 Handreichung KMK (2011), S.10. 
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II. Der Lernfeldorientierte Unterricht 

 

Eine Voraussetzung für diese neue Unterrichtsform ist, dass zunächst einmal relevante berufliche 

Handlungsfelder ausgemacht werden. Als Merkmale solcher Handlungsfelder gibt Bader an1: 

1. Sie repräsentieren einen komplexen Aufgabenzusammenhang. 

2. Sie haben neben ihrem beruflichen auch einen lebensweltlichen und gesellschaftlichen Bezug.  

Man hofft also, dass die Schüler, die es lernen, diese beruflichen Aufgaben zu bewältigen, auch 

Probleme in anderen Bereichen, z.B. in der Familie oder in der Nachbarschaft, lösen können. 

Diese beruflichen Handlungsfelder werden didaktisch reflektiert und anschließend in Lernfelder 

übertragen. Dabei bildet ein Lernfeld nur die Klammer für die einzelnen Lernsituationen, die Schüler 

lernen müssen. In Kapitel D. II. wird das Konzept an einem Beispiel erläutert. 

Das berufliche Handlungsfeld: „durch eigene Angebote auf die Wünsche der Kunden zu reagieren wird 

als das Lernfeld „Schüler müssen die Bearbeitung von Aufträgen lernen“ erfasst. Dieses Lernen soll sich 

dann dadurch vollziehen, dass der Schüler lernt, bestimmte Situationen zu meistern, z.B. die Situation, 

den Kunden auf Sonderangebote aufmerksam zu machen. 

Die Bewältigung dieser Lernsituationen wird dann im Unterricht eingeübt. Dabei kann das Ziel des 

Unterrichts nicht länger der Erwerb von Fähigkeiten, sondern von Kompetenzen sein: „Berufliche 

Handlungskompetenz besteht in der Fähigkeit und Bereitschaft des Menschen, in beruflichen 

Situationen sach- und fachgerecht, persönlich durchdacht und in gesellschaftlicher Verantwortung zu 

handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten ständig weiter zu entwickeln.“2 

Dieser Begriff ist zu allgemein, als dass man daraus Lernziele ableiten kann, die durch die Bewältigung 

von Situationen erlernt werden sollen. Nach Meinung der KMK besteht Handlungskompetenz aus den 

Teilkompetenzen: Fach-, Selbst-, Sozial-, Methoden-, Kommunikations- und Lernkompetenz.3 Diese 

Einteilung erleichtert es, Lernsituationen auszuwählen, die genau auf den Erwerb dieser 

Teilkompetenzen abzielen. Durch das Ziel des Kompetenzerwerbs und nicht des Lernens von 

Fähigkeiten will man erreichen, dass ein Schüler in die Lage versetzt wird, den gegenwärtigen 

Anforderungen seines Berufes, aber auch neuen Anforderungen zu genügen. 

Die Merkmale: Handlungsfelder, die in Lernfelder übertragen werden, aufgeteilt in Lernsituationen mit 

dem Ziel des Kompetenzerwerbs, sind das Neue dieses Lernkonzepts. 

Bei der didaktischen Umsetzung des Konzepts geht man von den bekannten Erkenntnissen aus: 

1. „Lehren ist nicht Lernen-Machen.“ Es ist der Schüler, der den dargebotenen Lehrstoff aufgreifen und 

verinnerlichen muss. Dazu benötigt er ein bestimmtes Vorwissen. Es ist eine allseits akzeptierte 

Erkenntnis der Psychologie, dass die Menschen Informationen nicht objektiv aufnehmen können, 

sondern mit Hilfe des Wissens interpretieren, über das sie bereits verfügen. Neues Wissen wird an 

bereits vorhandenen Ankern festgemacht. Kahnemann und Tversky haben diesen Ankereffekt durch 

zahlreiche Experimente bewiesen. 

 

 

 

                                                           
1 Tenberg, R. (2006), S.67. 
2 Bader, R. (1989): Berufliche Handlungskompetenz, in: Die berufsbildende Schule, 34, S.73-77, hier S. 75, zitiert 
nach Tenberg, R. (2006), S.16. 
3 Handreichung KMK (2011), S.16. 
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Beispiel1 

Eine Gruppe von Versuchspersonen (201) sollten ein Produkt von 8 Zahlen schätzen. 87 

Versuchspersonen bekamen das Produkt in der Form 8x7x6x5x4x3x2x1. Sie schätzten das Ergebnis 

2.250. Die restlichen 114 Versuchspersonen mussten 1x2x3x4x5x6x7x8 schätzen. Sie gaben 512 als 

Ergebnis an.  

Interpretation: Die hohe Anfangszahl verleitete die Versuchspersonen zu einem höheren Schätzwert. 

Sie wirkte wie ein Anker. Das richtige Produktergebnis beträgt 40.320. Tenberg überträgt diese 

Erkenntnis wie folgt auf den Lernprozess: 

„1.Lernen ist in jedem Fall ein individueller, selbst gesteuerter Prozess und kann je nach 

Vorkenntnissen und –erfahrungen sehr unterschiedlich verlaufen. 

2. Lernen kann generell nur angeregt bzw. gefördert, nicht erzeugt werden.“2 

Die Tatsache, wie Schüler den Lernstoff verarbeiten, bleibt nicht ohne Rückwirkung auf den Lehrer, 

denn er muss die Antworten der Schüler in seine Darbietung integrieren. 

2. Lehren und Lernen ist ein Interaktionsprozess, d.h., dass sich Lehrer und Schüler gegenseitig 

beeinflussen. Tenberg verdeutlicht diese Prozesse, die im Unterricht ablaufen, in folgender Abbildung.  

 
Abbildung 1: Konkretisierung des Unterrichts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: Tenberg, R. (2006), S.120 

Durch diese Grafik will Tenberg vor allem verdeutlichen, welche Prozesse ein Lehrer bei der 

Unterrichtsvorbereitung planen muss. Für die Beschreibung des lernfeldorientierten Unterrichts in 

diesem Aufsatz interessiert vor allem die Phase der Durchführung, denn über die inhaltliche Planung 

liegen keine Informationen vor. Durch den Einsatz von Medien und Materialien wird die Lehr-Lern-

Interaktion unterstützt, die beim Schüler zu „Lernaktivitäten“ führt, auf Grund derer er Lernprodukte 

erstellt, die nach einer Evaluation durch den Lehrer zu einem positiven oder negativen Feedback 

führen. Auf die Art und Weise sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, die nach Piaget ein 

Lernprozess aufweisen muss. 

                                                           
1 Tversky, A.; Kahnemann, D. (1973), S.215. 
2 Tenberg, R. (2006), S.92. 
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III. Die theoretische Basis 

 

a. Die Lerntheorie von Piaget1 

Nach Piaget vollzieht sich Lernen wie folgt: 

Ein Mensch hat ein unbefriedigtes Bedürfnis, d.h. ein ungelöstes Problem. 

Der Mensch möchte dieses Bedürfnis befriedigen, damit er wieder in einen Zustand gerät, den er als 

Gleichgewicht „Äquilibration“ empfindet. Dieses Streben nach einem Gleichgewichtszustand, der 

immer wieder gestört wird, wenn ein Mensch aktiv lebt, ist sozusagen der Treiber für alle menschlichen 

Handlungen. 

Dabei befindet sich der Mensch in einer konkreten Umweltsituation, die ihm Lösungsmöglichkeiten für 

sein Problem anbietet (Er ist einem bestimmten Reiz ausgesetzt). Eine Lösungsmöglichkeit besteht aus 

einer Handlung, die er ausführen kann, und die in der konkreten Situation zu einem bestimmten 

Ergebnis führt. Diese Formulierung ist ungenau. Der handelnde Mensch erwartet auf Grund seines 

Wissens, dass diese Handlung zu diesem bestimmten Ergebnis führen wird.  

Er wählt also aus seinem Repertoire an Handlungen diejenige aus, von der er sich die größte Chance 

verspricht, sein Problem zu lösen. Nachdem er die Handlung ausgeführt hat, bewertet er das 

Handlungsergebnis. Fällt es wie erwartet aus, dann lernt er die Sequenz: Bedürfnis-Reiz-Handlung, 

andernfalls verlernt er die Sequenz. 

Lernen bedeutet, dass er die Sequenz in seine kognitive Struktur einfügt. 

Das kann auf zweierlei Arten passieren: Wenn keine große Diskrepanz zwischen dem 

Handlungsergebnis und seinen bereits abgespeicherten Sequenzen besteht, dann wird das Ergebnis in 

die vorhandene Struktur integriert. Diesen Vorgang nennt man Assimilation. Ist die Diskrepanz aber 

groß, dann wird die kognitive Struktur geändert, dann findet eine Akkomodation statt. 

Es kann aber auch passieren, dass trotz großer Diskrepanz keine Akkomodation passiert, d.h. die 

kognitive Struktur wird nicht geändert. 

Man kann diesen Vorgang als einen Verdrängungsprozess bezeichnen. Der Mensch handelt dann nach 

seinen alten Vorstellungen, obwohl eine Änderung dieser Vorstellungen aus der Sicht eines 

Außenstehenden problemangemessener wäre. 

Vom Standpunkt des Handelnden selbst trägt jedoch die Nicht-Akkomodation eher zur 

Wiederherstellung seines Gleichgewichts bei. 

 

b. Die Lerntheorie von Bandura2 

Bandura hat die Lerntheorie von Piaget dahingehend erweitert, dass er darauf hinweist, dass ein 

Mensch nicht nur lernt, wenn er die Erfahrungen selbst macht. 

Er kann auch lernen, indem er das Verhalten anderer Personen beobachtet. Bandura nennt diesen 

Vorgang Modelllernen. Eine Person ist motiviert, die Erfahrungen anderer zu übernehmen, wenn: 

¶ sie sich persönlich für fähig hält, die entsprechenden Handlungen auszuführen, 

¶ sie mit positiven Konsequenzen dieser Handlungen rechnet. 

Übertragen auf das Lernen in der Schule: 

In der Schule findet Modelllernen statt. Ein Schüler wird den Lernstoff umso eher lernen, je: 

¶ mehr er sich befähig fühlt, das Gelernte auszuführen 

¶ bessere Handlungsergebnisse er sich davon verspricht. 

Es kann aber auch passieren, dass der Schüler den Lernstoff nicht annimmt, d.h. dass keine 

Akkomodation stattfindet. Der Lehrer hat es deswegen nur bedingt in der Hand, ob sein Unterricht 

Lernprozesse bei den Schülern auslöst. 

 

                                                           
1 Der Text basiert auf Baumgart, F. (2007): Kognitive Entwicklungstheorien, in: Baumgart,F. (Hrsg.) S.203 ff. 
2 Vgl. Jonas, K.; Brömer, Ph. (2002). 
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c. Die Handlungsregulationstheorie1 

 

Die Lerntheorien von Piaget und Bandura sind nicht näher auf die Vorgänge eingegangen, die während 

einer Assimilation oder einer Akkomodation ablaufen. 

Sie unterstellen einen linearen Prozess: Bedürfnis – Reiz – Handlung – Handlungsergebnis – Lernen 

oder Verlernen. 

Die Handlungsregulationstheorie weist auf 2 Dinge hin: 

1. Die Umweltsituation, der Reiz, kann dazu führen, dass Ziele verändert werden. 

2. Alles ist kein linearer Prozess, sondern Zwischenergebnisse können die Ziele verändern. 

Bevor die beiden Wissenschaften Hacker und Volpert die Handlungsregulationstheorie formulierten, 

wurden die Vorgänge, die Menschen ausführen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, durch das 

Stimulus-Operate-Response Modell erklärt. Ein Umweltreiz motiviert einen Menschen zu einer 

Handlung, dessen Handlungsergebnis von ihm bewertet wird. Auch Piaget legt ja dieses Modell seinen 

Lerntheorien zugrunde. 

Hacker und Volpert kritisieren an diesem S-O-R-Modell Folgendes: 

1. Die Verbindung zwischen den Vorgängen im Gehirn und der Handlung werden ungenau   

beschrieben. „Es besteht ein theoretisches Vakuum zwischen Kognition und Aktion“.2 

2. Die Rückwirkungen der durch den Handlungsvollzug bewirkten Umweltveränderungen auf die 

kognitive Struktur des Handelnden werden zu wenig berücksichtigt. 

Die Handlungsregulationstheorie behebt die Schwachpunkte, indem erstens die kognitive Struktur 

genauer beschrieben wird, und indem zweitens der Rückkopplungsprozess vom Handlungsergebnis 

zur kognitiven Struktur detaillierter dargestellt wird. 

Die kognitive Struktur 

Die kognitive Struktur wird unterteilt in 3 Bereiche, die in einem hierarchischen Verhältnis zueinander 

stehen3 

1. Auf der obersten Ebene werden „ komplexe intellektuelle Operationen der Analyse und 

Synthese“ ausgeführt. 

2. Auf der mittleren Ebene werden „Wahrnehmungen begrifflich überformt“. Hacker nennt 

diese Ebene „die perzeptiv-begriffliche Regulationsebene“. 

3. Die sensomotorische Regulationsebene enthält alle motorischen und sensorischen 

Fertigkeiten, über die der Mensch verfügt. 

Alle 3 Ebenen weisen die gleiche Struktur auf: 

Es ist ein unerfülltes Bedürfnis, das Bewegungen auslöst. Allerdings besteht bei der 2. und 3. Ebene 

der Mangel in den nicht erfüllten Vorgaben der nächst höheren Ebene, die erfüllt werden müssen. 

Jede Ebene verfügt über ein spezifisches Erfüllungsprogramm: Aus den in diesem Programm 

vorhandenen Ziel-Handlungsverbindungen wird eine ausgewählt und ausgeführt. 

Allerdings besteht für die Ebenen 1 und 2 die Ausführung in einer Vorgabe für die nächstfolgende 

Ebene.  

Erst die Ausführung der 3. Ebene bewirkt Veränderungen in der Umwelt. 

                                                           
1 Die folgenden Ausführungen basieren auf Volpert, W. (1974). 
2 Volpert, W. (1974), S.38 
3 Volpert, W. (1974), S.38. 
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Jede Ebene verfügt außer über diese Ausführungshandlungen noch über Vergleichsoperationen. Diese 

vergleichen das bewirkte Ergebnis (IST) mit dem Ziel (Soll). Falls das Ziel nicht erreicht wurde, werden 

solange Veränderungshandlungen ausgeführt, bis ein zufriedenstellender Ist-Zustand erreicht wurde. 

Deswegen nennt Hacker das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen „Vergleichs-Veränderungs-

Rückkopplungseinheit (VVR-Einheit)“.1 

Das folgende Beispiel soll das Zusammenspiel der 3 Ebenen verdeutlichen: 

1. Ebene 

¶ Mangel: Person möchte auf eine Party gehen und von allen bewundert werden 

¶ Ziel-Handlungen: Person beschließt die Bewunderung durch eine angemessene Kleidung und 

nicht durch eine Rede zu erreichen. 

2. Ebene 

¶ Mangel: Kleidung muss in Begriffe übertragen werden, zwischen denen ausgewählt werden 

kann. Soll ein Hemd, ein T-Shirt oder ein Pullover gekauft werden?  

¶ Person entscheidet sich für den Kauf eines Hemdes. 

3. Ebene 

¶ Mangel: In welchem Geschäft soll das Hemd gekauft werden? Nach der Auswahl und der Fahrt 

zum Geschäft muss Person sich für ein Hemd entscheiden. Nun wird der erfolgreiche Vollzug 

als Rückkopplungsvorgang an alle 3 Ebenen gemeldet 

 

1. Bewunderung: Bekleidung 

 

2. Kleidungsstück: Hemd 

    

3. Hemd: rotes Hemd 

 

Es ist zu beachten, dass ein erfolgreicher Vollzug sowohl auf jeder einzelnen Ebene als auch für den 

Vorgang insgesamt überprüft wird. 

Der Vollzug auf Ebene 3 ist zum Beispiel erfolgreich, wenn das rote Hemd gekauft wurde.  

Die S-O-Reaktion: „Hemd in Form eines roten Hemdes kaufen“ wird gespeichert. 

Dagegen kann der Vollzug auf Ebene 1 erst als erfolgreich beurteilt werden, wenn die Person mit dem 

Hemd tatsächlich auf der Party Bewunderung erregte. Dann wird diese S-O-Reaktion gespeichert. 

Was passiert, wenn die Person kein passendes Hemd fand, also der Vollzug auf der 2 Ebene nicht 

erfolgreich war? 

Dann wird dieses Ergebnis an die nächst höhere Ebene gemeldet und bewirkt eine Änderung der 

Vorgabe. Kann diese neue Vorgabe auch nicht auf der 3. Ebene erfüllt werden, dann wird dies bis zur 

1. Ebene gemeldet und bewirkt hier gegebenenfalls eine Änderung des Ziels. 

Im Beispiel bedeutet es, dass die Person sich für eine andere Handlung als den Kauf eines Hemdes 

entscheidet, um Bewunderung zu erregen. Die Erfüllung des neuen Ziels bildet dann eine neue Vorgabe 

für Ebene 2, die daraus eine neue Vorgabe für Ebene 3 macht. 

Alle 3 Ebenen bilden zwar eine Hierarchie, aber sie können zeitgleich wirksam sein: 

„Bei aller Delegation von Handlungsteilen „nach unten“ bleiben die Vergleichsvorgänge der 

Handlungsregulation und-kontrolle somit auf allen Ebenen aufrechterhalten, bewahren also 

Eingriffsmöglichkeit von oben und Veränderbarkeit von unten.“2 

 

Fazit:  

                                                           
1 Volpert,W. (1974), S.20. 
2 Volpert, W. (1974), S.32. 
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Die Handlungsregulationstheorie hat das S-O-R-Modell um Folgendes erweitert: 

1. Die kognitive Struktur wird als eine Hierarchie von 3 Regulationsebenen dargestellt. 

2. Die Ziel-Handlungs-Verbindung besteht aus mehreren Teilziel-Teilhandlungsverbindungen. 

Diese werden ausgeführt, auf Erfolg geprüft und notfalls geändert. Diese Änderung kann sich 

auf die  Teilebene beschränken. 

3. Es kann aber passieren, dass ein Misserfolg auf einer Teilebene zu einer Änderung des Ziels auf 

der obersten Ebene führt, d.h. nicht erwartete Umweltergebnisse können zu einer Änderung 

des Ausgangsplans führen. 

Auf diese Weise wird in der Handlungsregulationstheorie der Einfluss der Umwelt, sei es der 

gesellschaftlichen oder der natürlichen, auf die kognitive Struktur eines Menschen berücksichtigt. 

Übertragen auf das Lernen im Unterricht bedeutet das: 

Handlungen im Betrieb können Lernprozesse auslösen. Deswegen kann man davon ausgehen, dass 

auch Abbilder dieser Handlungen, nämlich die Lernsituationen, Lernprozesse auslösen. 

Diese Lernprozesse bestehen nicht nur darin, dass der Schüler lernt, wie er seine Pläne in der 

Lernsituation umsetzt. Er lernt auch, wie er seine Pläne an unerwartete Änderungen der Situation 

anpassen kann. 

 

d. Das didaktische Konzept von Klafki 

 

Der Ausgangspunkt ist die folgende Definition von Didaktik: 

„Der eigentliche Gegenstand der Didaktik ist die Theorie optimalen Lehrens und Lernens durch 

Unterricht. Sie untersteht der Normativität der Allgemeinen Pädagogik und setzt Maßstäbe für die 

Unterrichtsmethodik.“1 

Klafki, dessen didaktische Konzeption in Grundzügen beschrieben werden soll, ist ein Vertreter der 

„geisteswissenschaftlichen Pädagogik“, d.h. er vertritt als sog. „pädagogische Norm“, dass den 

Schülern Bildung vermittelt werden sollte.2 

Dabei wird „Bildung als ein Vorgang der Begegnung des Schülers mit der kulturellen Umwelt 

verstanden, in die er eingeführt wird, und die er sich zu seinem geistigen Besitz machen soll.“3 

Die Begegnung des Schülers mit der Wirklichkeit soll dadurch unterstützt werden, indem die zwei 

Prozesse, durch die jeder Mensch seiner Umwelt „begegnet“, gefördert werden. 

Es laufen zwei Prozesse ab. Zum einen erschließt sich ein Mensch durch die Kategorien, über die er 

verfügt, seine Wirklichkeit, zum anderen formt die Wirklichkeit die Kategorien, über die er verfügen 

kann. 

Dieser Satz enthält zwei Erkenntnisse. 

1. Ein Mensch erfasst die Reize, die er von seiner Umwelt empfängt, indem er sie zu Kategorien 

zusammenfasst. 

2. Zu jedem Zeitpunkt und in jedem Lebensalter verfügt er über eine bestimmte Ausstattung mit 

Kategorien, die aber in den Prozessen der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit verändert 

werden können. 

 

 

                                                           
1 Peterßen, W. (2001), S.13. 
2 Tenorth, H.-E. (2010), S. 352 ff. 
3 Peterßen, W. (2001), S.150. 
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Dieser Veränderungsprozess besteht aus zweierlei: „der Aufnahme und Aneignung von Inhalten“ und 

„der Formung, Entwicklung, Reifung von körperlichen, seelischen und geistigen Kräften.“1  

„Aufnahme und Aneignung von Inhalten“ betont den Einfluss der Umwelt, d.h. neue Reize müssen 

interpretiert werden. Dies kann zu einer Beibehaltung der Kategorien führen im Sinne der Assimilation 

von Piaget. Die Kategorien können aber auch in einem Akkomodationsprozess verändert werden. 

Sowohl bei Assimilation als auch bei Akkomodation werden die körperlichen, geistigen und seelischen 

Kräfte geformt. 

Diesen Bildungsvorgang umschreibt Klafki mit der Formel der doppelseitigen Erschließung, die zu dem 

Ergebnis führt, „dass sich dem Menschen seine Wirklichkeit kategorial erschlossen hat und dass eben 

damit er selbst… für diese Wirklichkeit erschlossen worden ist“.2 

Die Ergebnisse des ersten Prozesses werden als materiale Aspekte, die des zweiten Prozesses als 

formale Aspekte bezeichnet. Es soll hier nicht das Erziehungssystem, d.h. der inhaltliche Aspekt des 

Unterrichtens dargestellt werden, das Klafki aus seiner Didaktik abgeleitet hat, denn dabei soll 

Allgemeinbildung und nicht berufliche Bildung vermittelt werden. Für die Berufsausbildung können 

nur die folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden: 

1. Den Schülern müssen Lernkategorien vermittelt werden, durch die sie sich „die berufliche 

Wirklichkeit“ erschließen können. Im lernfeldorientierten Modell soll dies durch die 

geeigneten Lernfelder passieren. 

2. Darüber hinaus müssen die Schüler über Fähigkeiten verfügen, die ihnen die Verarbeitung und 

spätere Anwendung dieses Wissens ermöglichen. 

Fazit: 

Wenn man diese vier Theorien deduktiv auf den lernfeldorientierten Unterricht überträgt, dann kann 

man die folgende Hypothese aufstellen: 

Wenn die folgenden 5 Bedingungen gegeben sind: 

1. Die Lernfelder spiegeln die berufliche Wirklichkeit wider. 

2. Wenn ein Schüler die Probleme der Lernfelder bewältigt, dann wird das Ergebnis positiv 

verstärkt (Lerntheorie von Piaget). 

3. Es werden die Voraussetzungen geschaffen, damit der Schüler sich die Bearbeitung der 

Probleme zutraut (Bandura). 

4. Der Schüler lernt, dass sich seine Pläne nur teilweise verwirklichen lassen, sodass er eventuell 

zu einer Änderung seiner Pläne gezwungen wird (Handlungsregulationstheorie). 

5. Der Schüler verfügt über Fertigkeiten, die es ihm ermöglichen, dass von außen an ihn 

herangetragenes Wissen zu verarbeiten (Klafki). 

dann müssten die Lernprozesse erfolgreich ablaufen. Ob diese Vermutung zutrifft, wurde für einen 

bestimmten Beruf, nämlich den des Bürokaufmanns empirisch überprüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Peterßen, W. (2001), S.159. 
2 Peterßen, W. (2001), S. 159 
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IV. Die Empirische Prüfung 

 

a. Die Methode 

 

Im beruflichen Schulzentrum für Technik und Wirtschaft „Julius Weisbach“ in Freiberg, Sachsen, 

werden Schüler zum Kaufmann/-frau für Büromanagement (Bürokaufmann) ausgebildet. Die 

Ausbildung erfolgt nach der Methode des lernfeldorientierten Unterrichts.  

Im Herbst 2015 wurde ein Interview mit 2 Lehrerinnen geführt, die bereits seit 2014 in diesen Klassen 

nach der neuen Methode unterrichten. Es fand also eine Einzelfallprüfung statt mit dem Vorteil, der 

damit verbunden ist, nämlich der Erfassung von Details, aber auch dem Nachteil der begrenzten 

Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse. 

 

b. Die Inhalte des neuen Lehrplans 

 

Die Ausbildung zum Bürokaufmann dauert 3 Jahre. Es wird nach dem 2-2-1 Modell unterrichtet, nach 

dem die Schüler 2 Unterrichtstage pro Woche in den ersten beiden Ausbildungsjahren und 1 

Ausbildungstag im 3. Ausbildungsjahr haben. 

Nach dem bis 1996 gültigen Lehrplan wurden dazu die folgenden Fächer unterrichtet: 

 
Abbildung 2: Fächer des Lehrplans für Bürokaufmann 

 

 
Quelle: Lehrplan für Sachsen 1996 

 

Nach dem neuen Lehrplan wird derselbe Unterrichtsstoff in den folgenden 13 Lernfeldern vermittelt.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, 2013. 

Pflichtfächer

Allgemeiner Bereich

Deutsch

Sozialkunde

Religion/Ethik

Sport

Fremdsprache

fachthgeoretischer Bereich

Wirtschaftslehre

Rechnungswesen

Büroorganisation

Datenverarbeitung

Textverarbeitung
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Tabelle 10: Lernfelder Bürokaufmann 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Kaufmann für Büromanagement und 
Kauffrau für Büromanagement 

Lernfelder 
Nr. 

1 Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten und den Betrieb präsentieren 

2 Büroprozesse gestalten und Arbeitsvorgänge organisieren 

3 Aufträge bearbeiten 

4 Sachgüter und Dienstleistungen beschaffen und Verträge schließen 

5 Kunden akquirieren und binden 

6 Wertströme erfassen und beurteilen 

7 Gesprächssituationen gestalten 

8 Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen 

9  Liquidität sichern und Finanzierung vorbereiten 

10 Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern 

11 Geschäftsprozesse darstellen und optimieren 

12 Veranstaltungen und Geschäftsreisen organisieren 

13 Ein Projekt planen und durchführen 

 

Zur Verdeutlichung der Inhalte wird das Lernfeld 3 näher beschrieben, weil für eine der zu diesem 

Lernfeld gehörenden Lernsituationen, nämlich 3.4, der genaue Unterrichtsablauf bekannt ist. Das  

Lernfeld 3 wird in 6 Lernsituationen unterteilt. 

 
Tabelle 11: Lernfeld 3 

 

Jede Lernsituation stellt den Schüler vor ein spezielles Problem. Durch Teilaufträge wird er dazu 

angeleitet, die Lösung durch die Bearbeitung der Schrittfolge: orientieren, informieren, planen, 

durchführen, bewerten und reflektieren, zu finden, also die Schritte eines kompletten 

Handlungsvollzugs auszuführen. Wie man erkennen kann, setzt diese Anleitung zum Lernen die 

Bedingungen der Lerntheorie von Piaget um, d.h. ein Mensch prüft, welche Handlung die geeignete 

ist, führt sie aus und kontrolliert den Handlungserfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernfeld 3: Aufträge bearbeiten 

Lernsituation 3.1 EDV-System, Telefon und Kopierer für den Auszubildenden neu    

beschaffen 

Lernsituation 3.2 Aufträge von Kunden bearbeiten und Verkaufspreise kalkulieren 

Lernsituation 3.3 Fehlerhafte Angebotsschreiben überarbeiten 

Lernsituation 3.4 Sonderangebote an Kunden formulieren 

Lernsituation 3.5 Die Auftragsabwicklung organisieren und überwachen 

Lernsituation 3.6 Auf englischsprachige Anfragen und Aufträge reagieren 
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Lernsituation 3.4: Formulierung von Sonderangeboten an den Kunden. 

Den Schülern wird die folgende Situation präsentiert: 

Zur Erfüllung der Aufgabe werden den Schülern die folgenden Arbeitsaufträge erteilt: 

1. Arbeitsauftrag (orientieren, informieren): Informieren Sie sich darüber, wie Kaufverträge zustande 

kommen, insbesondere, welche Bestandteile ein Kaufvertrag enthalten muss. Derselbe Stoff wurde 

übrigens als „rechtliche Grundlagen“ im Fach Wirtschaftslehre im alten Lehrplan vermittelt. 

2. Arbeitsauftrag (planen): Fertigen Sie den Serienbrief an. Benutzen Sie dazu das Ihnen zur Verfügung 

stehende EDV-Programm. Hier könnte noch die Zusatzaufgabe gestellt werden:  Überlegen Sie, wie Sie 

die Kunden informieren können, wenn wegen unvorhergesehener Umstände (Poststreik!) die Briefe 

nicht versandt werden können. 

Gemäß der Handlungsregulationstheorie lernen die Schüler auf diese Art und Weise, ihre Pläne an 

veränderte Situationen anzupassen. 

3. Arbeitsauftrag (bewerten, reflektieren): Vergleichen Sie Ihren Serienbrief mit den Briefen Ihrer 

Mitschüler und diskutieren sie gemeinsam, welche Formulierung am besten geeignet ist, die Kunden 

zu einem Kauf zu bewegen. 

An diesem Beispiel kann man erkennen, dass als Ziel des Lernprozesses mittels Lernfeldern nur der 

Erwerb von Handlungskompetenz, d.h. der Erwerb von „Fähigkeiten in beruflichen Situationen sach- 

und fachgerecht, persönlich durchdacht und in gesellschaftlicher Verantwortung zu handeln“1, nicht 

der Erwerb von Fachwissen angestrebt werden kann, denn der Schüler lernt die Auseinandersetzung 

mit der konkreten Situation. Er erwirbt kein Reservoir an Daten, Fakten und Verbindungen. 

c. Die Umsetzung in der Berufsschule 

 

1. Auswahl der Lernsituationen 

 

Die Lernsituationen wurden einem Schulbuch entnommen, das für den Unterricht empfohlen wurde. 

Als hilfreich empfanden beide Lehrerinnen die Handreichung Curriculare Analyse, die zusammen mit 

dem neuen Rahmenplan für den Bürokaufmann herausgegeben wurde. In ihr wird angegeben, welche 

der Teilkompetenzen, z.B. Fach- oder Selbstkompetenz durch die entsprechende Lernsituation 

erworben werden soll. So wissen die Lehrer, worauf der Unterricht abzielen soll. 

Die folgende Grafik veranschaulicht die Stundenplanung für 2 Unterrichtstage:  

 

 

 
 

                                                           
1 Tenberg, R. (2006), S.25 

Ausgangssituation 

Heute haben Sie die Aufgabe, einen Serienbrief an die Stammkunden der Duisdorfer BüroKonzept 

KG vorzubereiten, in dem Sie auf ein Sonderangebot hinweisen. 

Mit dieser Maßnahme sollen zu große Lagerbestände abgebaut werden. Ausgewählt wurden 

Auslaufmodelle, die im nächsten Produktkatalog nicht mehr erscheinen. Es sind noch 28 

Mehrzwecktische „Eiche dunkel“ und 23 Bürostühle der Serie „Comfort“ mit Stoffbezügen in der 

Farbe „anthrazit“ vorhanden, die im Rahmen dieser Sonderaktion verkauft werden sollen. Das 

Angebot ist auf die angegebene Menge begrenzt. 
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Tabelle 12: Der Stundenplan für 2 Unterrichtstage 

Zeit Lernsituation (LS) 
Arbeitsauftrag (AA) 

Phase/Fach Lehrer 

07:30-09:00 LS 3.4 

Formulierung von 
Sonderangeboten 
an Kunden 
-Analyse der 
Problemstellung 
-Zustandekommen 
Kaufvertrag 

Orientieren 
Informieren 

Lehrer Lernfeld A 

Frühstück 

09:20-10:50   Deutsch Deutschlehrer 

11:00-12:30   Englisch Englischlehrer 

Mittag 

13:00-14:30 AA2  Planen Lehrer Lernfeld B 
Tabelle 10.1: Plakat Tag 1 

 

Zeit Lernsituation (LS) 
Arbeitsauftrag (AA) 

Phase/Fach Lehrer 

07:30-09:00  
Bedürfnisse der 
Kunden 
analysieren 

Ethik Ethiklehrer 

Frühstück 

09:20-10:50 AA3 
Anfertigen eines 
Serienbriefs am PC 

Durchführen Lehrer Lernfeld C 

11:00-12:30  
Teamsport 
Bürogymnastik 

Sport Sportlehrer 

Mittag 

13:00-14:30 AA4 

Einordnung des 
Geschäftsbriefs in 
die Phasen des 
Zustandekommens 
des Kaufvertrages 

Bewerten 
Reflektieren 

Lehrer Lernfeld D 

 

Quelle: Jähring, K.; Zienert, S.11 

 

2. Förderung von Selbstlernen 

 

Die Vorbildung der Schüler ist sehr heterogen. Sie reicht vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur. 

Diese unterschiedlichen Wissensstände werden berücksichtigt, indem unterschiedliche 

Lernmaterialien herausgegeben werden. Darüber hinaus werden die Schüler dazu angehalten, ihre 

Lernfortschritte selbst zu bewerten. Diese Bewertungen müssen ausführlich schriftlich dargelegt 

werden. So wird ein intensiverer Reflexionsprozess angeregt, als es früher der Fall war, wo nur die 

Noten ins Klassenbuch eingetragen wurden. 

Einmal pro Jahr führt der Lehrer mit seinen Schülern sogenannte „Zielvereinbarungsgespräche“.  

Dabei diskutieren sie den bis jetzt erreichten Wissensstand des Schülers. Beide Seiten beurteilen so 

gemeinsam den Lernfortschritt des Schülers, was den Interaktionsprozess zwischen Schüler und Lehrer 

fördert.  

Wie man sieht, erfüllt die Art und Weise, wie der lernfeldorientierte Unterricht durchgeführt wird, die 

Forderung der doppelseitigen Erschließung von Klafki, indem die Lernsituationen den materialen 

Aspekt, die Forderung des Selbstlernens den formalen Aspekt berücksichtigen. 



-35- 
 

3. Evaluation  

 

Beim früheren Fächerunterricht wurde der Lernerfolg dadurch kontrolliert, dass in regelmäßigen 

Abständen in Form von Klassenarbeiten geprüft wurde, in welchem Umfang sich der Schüler 

Fachkenntnisse angeeignet hat.  

Nach der neuen Unterrichtsmethode besteht der Lernerfolg nicht darin, dass ein Schüler sich möglichst 

viele Fakten angeeignet hat, sondern darin, dass er sich in einer Lernsituation bewährt hat, was 

teilweise durch sogenannte Handlungsprodukte dokumentiert wird.1 

Ein Beispiel für ein solches Handlungsprodukt ist der Serienbrief in Lernsituation 3.4, den die Schüler 

verfassen müssen. 

Durch die Bewertung der Handlungsprodukte kann ein Lehrer auch beurteilen, wie gut sich ein Schüler 

an unvorhergesehene Umweltänderungen anpassen kann. Der Arbeitsauftrag an den Schüler lautet 

z.B., dass er sein Projekt präsentieren soll. Nun stellt sich heraus, dass für die Präsentation kein Beamer 

verfügbar ist. Wie verhält sich der Schüler in dieser neuen Lernsituation? Sein Verhalten führt ja zu 

einem neuen Handlungsprodukt. Der Schüler verteilt z.B. Kopien. In dem der Lehrer dieses 

Handlungsprodukt bewertet, beurteilt er die Anpassungsfähigkeit des Schülers, die er ja gemäß der 

Handlungsregulationstheorie lernen muss.  

Um den Wissenszuwachs insgesamt erfassen zu können, werden auch bei dieser Methode schriftliche 

Leistungskontrollen geschrieben. 

 

4. Lehrerteam 

 

Den lernfeldorientierten Unterricht führen alle in der Klasse eingesetzten Lehrer als Team durch mit 

dem Klassenlehrer als Teamleiter. Aus der Organisationsforschung weiß man, dass sich Teams für die 

Beurteilung von zusammenhängenden Aufgaben eignen, d.h. von Aufgaben, die sich schlecht in 

Teilaufgaben zerlegen lassen, weil jede Teilaufgabe Informationen über die anderen Teilaufgaben 

benötigt. Die Vermittlung von Strategien zur Bewältigung von Lernfeldern stellt eine solche 

„zusammenhängende Aufgabe“ dar. Insofern ist das Team eine geeignet Organisationsform. 

Teamarbeit erfordert zusätzliche Bearbeitungszeit. Leider wird den Lehrerinnen der Berufsschule diese 

zusätzliche Arbeitszeit weder in materieller noch immaterieller Form vergütet. 

 

d. Die Bewertung des lernfeldorientierten Unterrichts 

 

Nach Meinung beider Lehrerinnen bereitet der Unterricht die Schüler besser auf die Berufspraxis vor. 

Auch fördert er die Möglichkeit, dass der Schüler flexibler einsetzbar ist. Dagegen wirkt sich die 

Tatsache, dass in geringem Maß vertieftes Fachwissen erworben wird, weniger nachteilig aus. Damit 

bestätigen beide Lehrerinnen die Vermutung, dass ein lernfeldorientierter Unterricht die Chancen 

einer guten schulischen Ausbildung erhöht. Eine abschließende Beurteilung kann jedoch jetzt noch 

nicht gegeben werden, da noch keine Klasse bis zum Ende der dreijährigen Schulzeit geführt wurde. 

Des Weiteren haben die Schüler noch nicht die IHK-Prüfung als Abschluss der betrieblichen Lehre 

absolviert. 

Die kaufmännische berufliche Ausbildung hat sich in den vergangenen Jahrhunderten stark gewandelt, 

wie in den vergangenen Kapiteln gezeigt wurde. Sie wird sich auch in Zukunft ändern müssen, um die 

Jugendlichen auf die neuen Herausforderungen der Praxis vorzubereiten.  

Deswegen wird im nächsten Kapitel das heute gültige Verfahren der Änderung der 

Ausbildungsordnungen und der Änderung der Lehrpläne2 daraufhin untersucht, ob es effizient 

                                                           
1 Die Handlungsprodukte nennt Ternberg „Lernprodukte“. 
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organisiert ist. Als Effizienzmaßstab wird ein effizient organisierter Entwicklungsprozess eines neuen 

Produktes genommen, von der Annahme ausgehend, dass auch Ausbildungskonzepte und Lehrpläne 

neue Produkte sind. 
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G. Der Prozess der Entstehung neuer Ausbildungsordnungen1 

 

I. Änderung einer Ausbildungsordnung und des Lehrplans 

 

Anlass für eine Änderung einer Ausbildungsordnung ist ein veränderter Qualifikationsbedarf der 

Wirtschaft. Den Bedarf erkennt meist die Praxis und drängt auf eine Änderung der Ausbildung, und 

somit der Ausbildungsordnung. 

1. Eine Ausbildungsordnung ist durch sog. Eckwerte: Ausbildungsdauer, Struktur der Ausbildung, 

Inhalte und Abschlussqualifikation gekennzeichnet. Wenn diese Eckwerte geändert werden 

sollen, dann wird das in einem Antragsgespräch von Vertretern des zuständigen 

Fachministeriums, meist des Bundesministeriums der Wirtschaft und des 

Bundesbildungsministeriums, festgelegt. Sie ergaben sich aus den Gesprächen mit den 

Sozialpartnern oder auf Grund der Ergebnisse eines Forschungsprojekts des Bundesinstituts 

für Berufsbildung (BiBB). 

2. Als Ergebnis dieses Gesprächs kann ein Antrag formuliert werden, das Projekt der Änderung 

der Ausbildung in dem betreffenden Beruf durchzuführen. 

3. Über die Annahme dieses Antrages entscheidet der Bund-Länder-Koordinierungsausschuss 

„Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne“. 

4. Bei positivem Bescheid werden 2 Gremien gebildet. Das erste Gremium besteht aus 

Sachverständigen der Arbeitgeber und Gewerkschaften, die unter Leitung des BiBB die neue 

Ausbildungsordnung erarbeiten. 

Das zweite Gremium konstituiert sich aus Sachverständigen der Länder, die den zur 

Ausbildungsordnung gehörenden Rahmenlehrplan erstellen. Dieser Lehrplan kann nur einen 

Rahmen darstellen, denn dank der Kulturhoheit der Länder entscheidet jedes Land 

selbstständig über die Lehrpläne für seine Schulen. 

Beide Gremien sind verpflichtet, ihre Arbeiten eng miteinander abzustimmen. Dies wird 

unterstützt dadurch, dass bei den ansonsten getrennt stattfindenden Sitzungen jeweils ein 

Beobachter der anderen Seite anwesend ist. 

Die Ergebnisse der Gremienarbeit bilden zwei Entwürfe, einer für die neue 

Ausbildungsordnung, der andere für den neuen Lehrplan. 

5. In einer abschließenden gemeinsamen Sitzung aller Gremienmitglieder, einschließlich 

Vertreter des BiBB, werden beide Entwürfe abgestimmt und dem Koordinierungsausschuss 

„Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrplan“ zur Beschlussfassung vorgelegt. 

6. Nach erfolgter Zustimmung durch den Ausschuss wird wie folgt verfahren: 

¶ Die Verordnung über die neue Ausbildungsordnung wird vom Bund erlassen. 

¶ Der Rahmenlehrplan wird von der Kultusministerkonferenz verabschiedet. Nun muss 

jedes Land selbst entscheiden, ob es diesen Lehrplan übernimmt, oder ob es noch 

Änderungen vornimmt. Allerdings ist es verpflichtet, nur solche Änderungen 

vorzunehmen, die mit der neuen Ausbildungsordnung kompatibel sind. Zur grafischen 

Darstellung des Prozesses siehe Abbildung 3. 

7. Nicht in jedem Fall ist damit der Entwicklungsprozess beendet. Es kann auch vorkommen, dass 

die neue Ausbildungsordnung nur probeweise erlassen wurde. So wurde z.B. bei dem Beruf 

                                                           
1 Am 30.05.1971 haben Vertreter der Bundesregierung und der Kultusministerien der Länder in einem 
„gemeinsamen Ergebnisprotokoll“ das Verfahren festgelegt. Die Ausführungen basieren auf: BiBB (2014): 
Ausbildungsordnungen und wie sie entstehen, Bonn; Sekretariat der KMK (2011): Handreichung für die 
Erarbeitung von Reformen/Lehrplänen der KMK für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und 
ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe. 
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des Einzelhandelskaufmanns verfahren. Die in 2009 erlassene neue Ordnung war zunächst nur 

bis 2015 gültig. Die Erprobungsphase wurde sogar bis Mitte 2018 verlängert. 

8. Wie man sieht, werden Änderungen der betrieblichen und schulischen Ausbildung einem sehr 

sorgfältigen Entwicklungsprozess unterworfen. Da aber nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass die vermittelten Kenntnisse für die Praxis nicht ausreichen, findet nach einiger Zeit eine 

Evaluation der neuen Ausbildung statt. Auf der Grundlage intensiver Gespräche mit allen 

Mitwirkenden, z.B. mit Vertretern der Betriebe, der Schulen, der Auszubildenden, wird die 

Eignung der neuen Ausbildung geprüft.1 

Der Prozess der Änderung der Ausbildungsordnung und des dazu gehörigen Lehrplans wird im 

nächsten Kapitel daraufhin untersucht, ob er die Voraussetzungen eines effizient organisierten 

Neuproduktentwicklungsprozesses erfüllt. Dazu wird zunächst der Innovationsprozess beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ein Beispiel dafür ist die Evaluation des Ausbildungsberufes der Speiseeishersteller, s. Bretschneider, M.; 
Görmar,G.; Weber-Höller,R.; Niederheide, Bianca: Evaluation und Erprobung des Ausbildungsberufs 
Speiseeishersteller, in Heft 140, BiBB-Publikation. 
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Abbildung 3: Verfahren zur Neuordnung von Ausbildungsberufen 

Quelle: Sekretariat der KMK (2011), S.8 
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II. Die Beurteilung des Änderungsprozesses 

 

Zur Entwicklung eines neuen Produktes müssen die folgenden Aufgaben bearbeitet werden: 

1. Es muss eine neue Idee gefunden werden. Es bieten sich dazu zwei Quellen an. Entweder man 

sucht nach neuen Bedürfnissen der Nachfrager oder nach noch nicht gelösten technischen 

Problemen. 

2. Die Idee wird zu einem Konzept verdichtet. 

3. Auf Grund dieses Konzeptes wird ein Prototyp des neuen Produktes entwickelt. 

4. Nach seiner Vorlage wird die erste Serie von Produkten produziert. 

5. Diese Produkte werden am Markt eingeführt, d.h., sie werden Nachfragern zum Kauf 

angeboten. 

Diese Aufgaben werden bearbeitet, in dem sie in Teilaufgaben zerlegt werden und anschließend 

Mitarbeitern zur Bearbeitung zusammen mit den benötigten Ressourcen zugewiesen werden. Es 

müssen deswegen Maßnahmen eingerichtet werden, die die einzelnen Aufgabenteile wieder 

zusammenführen, d.h. sie koordinieren. Im Folgenden sollen Maßnahmen beschrieben werden, die es 

ermöglichen, diesen Entwicklungsprozess effizient durchzuführen.1 Als Effizienzkriterium wird 

verwandt: 

Die vorgeschlagene Maßnahme ermöglicht die Durchführung der Innovationsaufgaben zu niedrigeren 

Kosten als eine alternative Maßnahme. 

1. Die Mitarbeiter sollen in einem Team und nicht auf Einzelarbeitsplätzen arbeiten. 

2. Die Mitglieder des Teams stammen aus den Abteilungen FuE, Einkauf, Produktion und 

Vertrieb. Ein Teammitglied sollte die Aufgaben eines Gatekeepers übernehmen. Er beobachtet 

die Außenwelt und informiert die anderen Teammitglieder, wenn sich dort Änderungen 

ergeben, die eine geänderte Planung nach sich ziehen würden. 

3. Das Team soll von einem Projektleiter geführt werden, der im Team mitarbeitet und nicht von 

einem „reinen“ Leiter. 

4. Zum Ideenfindungsprozess sollten Kunden mit hinzugezogen werden, die als Lead User die 

folgenden Merkmale aufweisen: 

¶ Sie werden früher auf Probleme aufmerksam als die Mehrheit der Kunden. 

¶ Sie haben einen direkten Nutzen aus der Lösung dieser Probleme. 

Werden die Hinweise dieser Lead User berücksichtigt, dann wird das neue Produkt eher von 

anderen Nachfragern akzeptiert.2 

5. Die Motivation der Mitarbeiter sollte man auf zweifache Art erreichen: 

Man sollte vor allem auf intrinsische Anreize setzen, in dem man Mitarbeiter auswählt, die an 

der Problemlösung interessiert sind. Wenn man externe Anreize gibt, dann sollte man solche 

wählen, die gewährleisten, dass ein Mitarbeiter mit dem erfolgreichen Projekt auch seine 

persönlichen Ziele erfüllen kann. 

6. Vor der Serienproduktion wird erneut die Wirtschaftlichkeit des Projektes geprüft. Falls es 

nicht rentabel genug ist, sollte das Projekt abgebrochen werden. Ein solch frühzeitiger Abbruch 

ist wesentlich günstiger als eine spätere Rücknahme des fertigen Produkts vom Markt wegen 

zu niedriger Erlöse. 

 

                                                           
1 Beweise dafür finden sich in: De Pay, D. (1995), Hauschildt, J.; Salomo, S. (2007). 
2 Von Hippel, E. (1988), Kap.8. 
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7. Die erste Serie von Produkten sollte zuerst auf einem Testmarkt eingeführt werden, bevor es 

auf dem Gesamtmarkt verkauft wird.  

Es sollte zu zwei Zeitpunkten kontrolliert werden, in welchem Ausmaß die geplanten Ziele 

erreicht wurden: 

a. Nach dem Abschluss des Projektes sollen die Projektarbeiten in Form eines Post Project 

Reviews ausgewertet werden. In dem Post Project Review soll geprüft werden, ob die 

Projektziele erreicht wurden, d.h. das geplante Ergebnis, die geplante Zeit und die geplanten 

Kosten. Es kann nicht festgestellt werden, ob das Projekt eine rentable Investition ist. Das kann 

erst nach der Markteinführung ermittelt werden. 

b. Kurze Zeit nach der Markteinführung sollte geprüft werden, ob die neue Entwicklung 

tatsächlich zu einer Umsatzsteigerung geführt hat 

Einen Vergleich zwischen den Institutionen des Ausbildungsordnungs (AO)-Änderungsprozesses und 

den Institutionen eines effizienten Innovationsprozesses kann man Abbildung 4 entnehmen. 

Abbildung 4: Vergleich Institutionen 

 

 
Innovationsprozess AO-Änderungsprozess 

1 Team 
Beide Sachverständigengremien arbeiten eng 
zusammen. 

2 Projektleiter BiBB 

3 Lead User Vertreter Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften 

4 Gatekeeper - 

5 
Motivation: 
Intrinsisch 
extrinsisch 

Motivation: 
Sachverständige haben ein Interesse am Problem 
? 

6 Testmarkteinführung AO nur für Erprobungsphase 

7 Post Project Review Evaluation durch BiBB 

 

1. Die 2 Gremien, gebildet aus den Sachverständigen der Spritzenverbände und der Länder, 

können als das Team angesehen werden, dass den Änderungsprozess vorantreibt. Wie 

beschrieben, sind beide Gremien zu einer engen Zusammenarbeit verpflichtet. 

2. Das BiBB steuert den Prozess wie ein Projektleiter. 

3. Die Unternehmer und die Arbeitnehmer selbst merken bei ihrer täglichen Arbeit, welches 

Wissen benötigt wird, das die Jugendlichen lernen sollten. Die Wünsche können sie dann an 

ihre Verbände (Arbeitgeberverband, Gewerkschaft) herantragen, die dann einen 

Änderungsprozess anstoßen können. 

4. Bei einem Sachverständigen kann man davon ausgehen, dass er an Lösungen für offene 

Probleme seines Fachgebiets interessiert ist. 

5. Geänderte Ausbildungsordnungen können zunächst einmal nur befristet eingeführt werden, 

wie das Beispiel der reformierten Ausbildungsordnung für den Einzelhandelskaufmann zeigt. 

In dieser Testphase können dann Erfahrungen gewonnen werden. 

6. Die spätere Evaluierung durch das BiBB wertet den Änderungsprozess ähnlich einem Post 

Project Review aus. 
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Bis auf 2 Ausnahmen erfüllt der Prozess der Änderung einer Ausbildungsordnung die Bedingungen 

eines effizienten Innovationsprozesses:  

1. Es gibt keinen Gatekeeper. Ein Gatekeeper informiert vor allem über die Konkurrenten. Als 

Konkurrenten kann man private Schulen ansehen, die eine Berufsausbildung anbieten. Da die 

Bedeutung dieser Schulen gering ist, benutzt man keine Gatekeeper, die über diese Schulen 

berichten. 

2. Es gibt keine Informationen darüber, ob den am Prozess Beteiligten persönliche Vorteile durch 

ihre Mitarbeit entstehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte es eingeführt werden. 
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H. Fazit 

 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde der Entwicklungsverlauf der schulischen kaufmännischen 

Berufsausbildung beschrieben. Es beginnt mit dem 19. Jahrhundert, denn erst dann verlagert sich die 

Ausbildung vom Betrieb in eine Schule, d.h. in eine externe Institution. Erst jetzt müssen die Fragen 

beantwortet werden: 

¶ Wer ist bereit, die Schule zu finanzieren, weil er einen Vorteil darin sieht? Dieser Vorteil muss 

ein anderer sein, als der Vorteil des Unternehmers, der sich von dem Auszubildenden eine 

Unterstützung bei seinen Geschäften verspricht. 

¶ Welches generelle Erziehungsziel wird angestrebt? Ein solches Ziel muss immer dann 

festgelegt werden, wenn die Erziehung in einer solchen Institution stattfindet. Jetzt kann man 

sich nicht mehr an dem einzelnen Schüler orientieren, sondern muss die Erziehung an einem 

typischen Schüler ausrichten, um alle erreichen zu können. 

Tenorth drückt diesen Sachverhalt wie folgt aus: 

„Im Konsens wird über die Pädagogik der Neuzeit behauptet, dass die Ausdifferenzierung des 

Erziehungssystems im „Zerbrechen des praktischen Zirkels“ von Erziehung, Sitte und 

Lebenswelt ihren Ursprung und ihre Charakteristik habe, deshalb aber auch mit der bis heute 

ungelösten Schwierigkeit kämpfen müsse, Erziehungsziele neu zu rechtfertigen.“1 

Mit dem praktischen Zirkel ist die folgende Kette gemeint: Ein Mensch handelt, um seine 

Bedürfnisse zu befriedigen. Gelingt ihm das, so speichert er den Zirkel Bedürfnis-Handlung-

Ergebnis in seiner kognitiven Struktur ab. Der Erzieher greift nun in diesen Zirkel ein, in dem er 

dem Schüler bestimmte Handlungen empfiehlt. Unterrichtet ein Erzieher dagegen eine 

Vielzahl von Schülern, so kann er nicht auf das Bedürfnis jedes einzelnen eingehen. Er geht 

stattdessen von einem Bedürfnis aus, an dessen Befriedigung alle interessiert sind und strebt 

das als Erziehungsziel an. Auch als Mittel zur Erreichung dieses Ziels werden jetzt solche 

Methoden empfohlen, die von allen angewandt werden können. Über beides, Erziehungsziele 

und Methoden bestand kein Konsens, wie Tenorth schreibt. 

Die geschichtliche Entwicklung zeigt 2 Tendenzen auf: 

1. In zunehmenden Maß trat der Staat als Träger auf. Der Grund war, dass die Kosten einer guten 

Ausbildung für angehende Kaufleute zu hoch waren, als dass ein einzelner Unternehmer sie 

übernommen hätte, denn im Vergleich dazu war sein spezieller Vorteil aus der Ausbildung zu 

gering. 

2. Das berufliche Erziehungsziel änderte sich in den verschiedenen Perioden je nach der 

Auffassung von Kompetenz, die vertreten wurde. 

Die Erkenntnis, dass sich Form und Inhalt der kaufmännischen Berufsausbildung im Zeitverlauf 

wandelten, wurde zum Anlass genommen, um das heute praktizierte Verfahren der Änderung von 

Ausbildungsordnungen und Lehrplänen auf seine Effizienz zu prüfen. Das Ergebnis lautet, dass die 

Abstimmung über eine Änderung von Inhalten zwischen den betrieblichen und den schulischen 

Instanzen Betrieb und Schule gut funktioniert. 

Daraus kann man aber nicht den Schluss ziehen, dass die Abstimmung zwischen den beiden Instanzen 

insgesamt gut abläuft. Das kann man erst beurteilen, wenn man z.B. weiß, wie die Abstimmung im 

Alltag aussieht, oder wie es z.B. um die gegenseitige Substitutionsmöglichkeit der einzelnen 

Ausbildungsabschlüsse steht. Mit welchem Berufsabschluss kann man eine Universität besuchen? 

Zur Verbesserung der Transparenz und der Durchlässigkeit zwischen dem allgemeinbildenden und 

beruflichen Bereich wurde in 2012 mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 

                                                           
1 Tenorth, H.-E. (2010), S.32 
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(DQR) eine neue Maßnahme ergriffen. Der DQR ist ein Instrument zur Einordung der Qualifikationen 

des deutschen Bildungssystems. Er wurde entwickelt, um Vorgaben der Europäischen Kommission 

umzusetzen. Er besteht aus 8 Niveaus, in die die deutschen Bildungsabschlüsse eingeordnet werden 

können und die den Niveaus eines europäischen Qualifikationsrahmens zugeordnet werden können.  

Der Europäische Qualifikationsrahmen EQR kann als ein Metarahmen aufgefasst werden. Er 

unterscheidet 8 Qualifikationsniveaus, angeordnet nach aufsteigenden Graden an Wissen, Fähigkeit 

und Kompetenz. Die Qualifikationsniveaus können jeweils diesen 8 Niveaus zugeordnet werden. 

Dadurch werden aber auch die nationalen Berufsabschlüsse vergleichbar: deutscher Abschluss             

       DQr Niveau 2        EQR Niveau 1          FQR Niveau 1        französischer Berufsabschluss.  

Die Zuordnung erfolgt mittels bestimmter Kompetenzen, die sich Schüler mit bestimmten Abschlüssen 

angeeignet haben. In das Niveau 6 z.B. werden Schüler mit einem Abschluss des Bachelors, 

Fachkaufmanns, Fachschule, Fachwirt, Meister, Operativer Professional (IT) eingeordnet, d.h. Schüler 

mit diesen Abschlüssen verfügen über die gleichen Kompetenzen. Dieses Beispiel verdeutlicht die 

Ziele, die mit dem DQR verfolgt werden. Er soll das Bildungssystem transparent machen, und er soll 

anzeigen, welche allgemeinbildenden und welche beruflichen Abschlüsse gleichwertig sind. Allerdings 

hat er keine Rechtswirkung.  

Außerdem hilft der DQR, Abschlüsse aus verschiedenen europäischen Staaten vergleichbar zu machen. 

Wie wirkungsvoll der DQR die Abstimmung zwischen den einzelnen Bereichen des Bildungssystems 

verbessert, muss sich erst noch erweisen. 
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Anhang 1 – Das Bildungskonzept von Humboldt 

 

I. Das Historischer Hintergrund 

 

In der Völkerschlacht bei Leipzig 1813/1814 hatte Preußen zwar im Verbund mit Russland, Österreich 

und Schweden Napoleon entscheidend besiegt und sich damit von der französischen Herrschaft 

befreit. Aber zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Preußischen Staates bedurfte es mehr 

als dieses einzelnen militärischen Erfolgs. Den führenden Ministern war klar, dass das Staatswesen 

reformiert werden musste, was durch den Anstoß der folgenden Neuerungsversuche geschah: 

¶ Reformen der Verwaltung und der Wirtschaft durch Freiherr von und zum Stein; Freiherr von 

Hardenberg 

¶ Reform des Heeres durch Scharnhorst und Gneisenau 

¶ Bildungsreform durch Wilhelm von Humboldt (1809/10 preußischer Kultusminister) 

Viele der Reformbemühungen von Humboldts erwiesen sich als nicht durchsetzbar. Aber in 1810 

gelang ihm mit der Gründung der Universität zu Berlin die Schaffung einer beispielgebenden 

Institution. An ihrer Gliederungskonzeption kann man die Grundzüge des Bildungskonzepts von 

Humboldt ablesen. 

 

II. Das Bildungskonzept 

 

Das Bildungskonzept, das Humboldt entworfen hat, lässt sich durch 4 Grundsätze beschreiben:1 

Erster Grundsatz: Die allgemeinbildende Menschenbildung muss immer der fachlichen Ausbildung 

vorangehen.  

Diesen Grundsatz kann man nur verstehen, wenn man bedenkt, was nach Humboldts Auffassung einen 

gebildeten Menschen auszeichnet. Jeder Mensch wird mit einer nur ihm eigenen Kombination von 

Fähigkeiten geboren. Ein Mensch erweist sich dann als gebildet, wenn es ihm gelingt, diese seine 

„individuelle Idee“2 so zur Entfaltung zu bringen, dass alle seine Fähigkeiten sich harmonisch 

proportional entwickeln. 

Diese Entwicklung vollzieht sich durch Handlungen, die der Mensch in der Welt ausführt. Dadurch 

verändert sich die Welt, was wiederum Rückwirkungen auf den Menschen hat. Er muss möglicherweise 

einige Tätigkeiten ändern, andere eventuell sogar aufgeben. Daran kann man erkennen, dass sich der 

Entfaltungsprozess eines Menschen sein Leben lang vollzieht. 

Wie trägt nun Bildung zu diesem Entfaltungsprozess bei? Zum einen versorgt sie den Menschen mit 

den notwenigen Fachkenntnissen, sodass er die Folgen seiner Handlungen einschätzen kann. Zum 

anderen erwirbt er ein Bewertungssystem, das es ihm ermöglicht, zwischen Handlungen, die seiner 

Entfaltung förderlich sind, und solchen, die es nicht sind, zu unterscheiden. Dieses Bewertungssystem 

sollte sich an den allgemeingültigen Zielen der Menschlichkeit orientieren. Erwirbt ein Jugendlicher 

aber zuerst eine Berufsausbildung, dann lernt er nur die Ziele dieses speziellen Berufs kennen. Er legt 

an alles nur diesen Maßstab an und lernt nicht, in allgemeinen Zusammenhängen zu denken und zu 

handeln. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vgl. Menze, C. (1975), S.121-137: Die Bildungsreform Humboldts, Hannover, u.a. 
2 Menze, C. (1975), S.48. 
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Zweiter Grundsatz: „Es gibt nur einen Unterricht, der sich differenzierend entfaltet, aber keine wie 

auch immer geartete qualitative Unterscheidung in verschiedene ständisch bedingte Formen zulässt.“1 

Daraus folgt, dass es auch nur eine Schule gibt, die aus verschiedenen, aneinander anschließenden 

Stufen von der Elementarschule bis zur Universität besteht. 

Zwar muss man 3 verschiedene Schultypen einrichten: Die Elementarschule, das Gymnasium und die 

Universität, um den verschiedenen Reifegraden der Schüler zu entsprechen. Aber im Unterricht aller 

3 Schulformen steht die allgemeine Menschenbildung im Vordergrund. Man will „diejenige 

Entwicklung der menschlichen Kräfte befördern, welche allen Ständen gleich notwendig ist und an 

welche die zu jedem einzelnen Beruf nötigen Fertigkeiten und Kenntnisse leicht angeknüpft werden 

können. Ihr Bemühen ist daher, den stufenartig verschiedenen Schulen eine solche Einrichtung zu 

geben, dass „jeder Untertan Ew. König/ Majestät damit zum sittlichen Menschen und guten Bürger 

gebildet werden könne…“.2 

Dritter Grundsatz: Die staatlichen Instanzen sollen sich darauf beschränken, die Rahmenbedingungen 

für das Bildungswesen zu setzen. Die Inhalte sollen dagegen von den Bürgern selbst bestimmt werden. 

Diese Forderung ergibt sich fast zwangsläufig aus Humboldts Auffassung über Bildung. Bildung 

vollzieht sich als Selbstbildungsprozess, von dem nur jeder Einzelne weiß, wie er ablaufen sollte. 

Staatliche Vorgaben würden nur verhindern, dass jeder Schüler seine „individuelle Idee“ zur Entfaltung 

bringen kann. 

Vierter Grundsatz: Die Schüler, die in diesem System ausgebildet werden, sind nicht nur in der Lage, 

ihr eigenes Leben zu meistern, sondern sie können auch zum Gemeinwohl beitragen. Dadurch dienen 

sie dem Staat mehr als nur als bloße Empfehlsempfänger. 

Der Universität weist Humboldt in diesem System eine besondere Bedeutung zu. Sie ist erstens der 

Ort, an dem neues Wissen erworben wird. Zweitens fungiert sie, und zwar die philosophische Fakultät, 

als Schaltzentrale.  

Die Arbeitsweise dieser Schaltzentrale kann man sich am besten an dem Universitätskonzept 

verdeutlichen, das Fichte für die Universität zu Berlin entworfen hat:  

1. Zuerst soll man vor den anderen Fachkollegen einen Philosophen einstellen, „der fähig ist, das 

Philosophieren selber als eine Kunst zu betreiben.“ Dieser Philosoph sollte erstens „sich seiner 

Sache sicher sein.“ Zweitens sollte er in der Lage sein, seinen Schülern sein philosophisches 

System zu vermitteln.3 

2. Alle Studenten studieren zuerst bei diesem Philosophen, ehe sie sich dann auf eine 

Fachrichtung spezialisieren. Aber der Philosoph kann während des gesamten Studiums seinen 

Einfluss ausüben, indem er z.B. zusammen mit den Fachkollegen bei den einzelnen Examina 

Aufgaben stellt.  

3. Fichte wünschte sich, das die Universität „insgesamt von einem philosophischen Geist  

durchdrungen wird.“ Wie kann das geschehen? Wenn alle Professoren einer Universität einen 

regen Gedankenaustausch pflegen, dann können die einzelnen Forschungsprojekte gut 

aufeinander abgestimmt werden. Diese Abstimmung wäre nicht nur eine arbeitsteilige 

Abstimmung, sondern auch eine moralische.  

Die  Professoren können z.B. gemeinsam beschließen, ein bestimmtes Forschungsergebnis  

nicht anzuwenden, weil es zu schädlich für die Menschheit sei.4 

 

                                                           
1 Menze, C. (1975), S.130. 
2 Zitiert nach Menze, C. (1975), S.131. 
3 Fichte, J.G. (1807), §17, §18. 
4 Fichte, J.G. (1807), §19. 
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III. Die Organisation einer Universität 

 

Außer Fichte hatten noch andere bedeutende Gelehrte, z.B. Schleiermacher, Konzepte für die 

Universität zu Berlin entworfen. Humboldt hat diese Konzepte berücksichtigt bei den 

Organisationsprinzipien, die er für die Universität zu Berlin aufstellte:  

1. Der Staat sollte hervorragende Gelehrte einstellen, und jedem dann so viel Freiraum 

einräumen, dass er das tut, was er auch so tun würde, nämlich „seinem inneren Streben nach 

Wissenschaft zu folgen“.1 

2. Es sollten die Jugendlichen an der Universität studieren, die gemeinsam mit dem Professor am 

Forschungsprozess teilhaben können. Nicht die Ausbildung der Studenten ist die 

Hauptaufgabe einer Universität, sondern die gemeinsame Forschung.   

3. „Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler wird daher durchaus ein anderes sein als vorher.2 

Der Erste ist nicht für die letzten, beide sind für die Wissenschaft da.“3 Aus diesem Prinzip kann 

man auch die Freiheit der Lehre ableiten. Der Professor sollte das Wissen den Studenten 

vermitteln, was beide gemeinsam erarbeitet haben.  Staatliche Instanzen dürfen dabei keine 

Vorschriften machen.  

4. Dem Staat weist Humboldt nur die Aufgaben zu, erstens die Professoren einzustellen und 

zweitens die Finanzmittel bereitzustellen.   „Er (der Staat) muss dahin sehen,  

1. Die Tätigkeit immer in der regsten und stärksten Lebendigkeit zu erhalten;  

2. sie nicht hinabsinken zu lassen, die Trennung der höheren Anstalt von der Schule 

(…) rein und fest zu halten.  

Er muss sich aber bewusst sein, dass er nicht eigentlich dies bewirkt noch bewirken 

kann, ja, dass er vielmehr immer hinderlich ist, sobald er sich einmischt, dass die Sache 

an sich ohne ihn unendlich besser gehen würde, …“4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Humboldt, von, W. (1809 oder 1810), S.194. 
2  Hier spielt Humboldt darauf an, dass früher die Professoren ihren Studenten einen festgelegten Lehrkanon 
vermittelten. 
3 Humboldt, von, W. (1809 oder 1810), S.194. 
4 Humboldt, von, W. (1809 oder 1810), S.194. 
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Anhang 2 – Das Bildungskonzept von Spranger 

 

Die Erziehungstheorie von Eduard Spranger soll stellvertretend für die „geisteswissenschaftliche 

Richtung der Pädagogik“ beschrieben werden, die nach 1918 von vielen Professoren an deutschen 

Hochschulen vertreten wurde wie z.B. Hermann Nohl (1879-1969), Theodor Litt (1880-1962), Max 

Frischeisen-Köhler (1878-1923), Georg Kerschensteiner (1854-1932) und Aloys Fischer (1882-1937).1 

Die Basis dieser Richtung war die Philosophie von Dilthey, nach der jede Generation das Kultursystem 

entwirft, das sie zur Daseinsbewältigung für geeignet hält. Die Pädagogik beschäftigte sich nun mit 

Methoden, wie dieses Kultursystem den Jugendlichen nahegebracht werden kann.2 

 

I. Das Ziel der Erziehung 

 

Nach Spranger besteht, vereinfacht ausgedrückt, das Ziel der Erziehung darin, aus den Jugendlichen 

gebildete Menschen zu machen. Nun zeichnet sich ein gebildeter Mensch nicht dadurch aus, dass er 

über große Wissensbestände verfügt, sondern „Bildung ist… eine Beschaffenheit der Seelenstruktur“.3 

Diese Beschaffenheit weist die folgenden Merkmale auf: 

¶ Sie ist zwar durch die Anlagen und die persönlichen Umstände des Einzelnen individuell 

geprägt, aber es gibt auch allen Gebildeten Gemeinsames, nämlich 

¶ sie verfügen über eine in sich gefestigte Persönlichkeit, mit der sie die Vielseitigkeit der Welt 

erfassen, 

¶ sie sind entwicklungsfähig, d.h., sie bilden sich weiter, um auf die Veränderungen der Welt 

reagieren zu können. 

Spranger drückt dies so aus: „Bildung ist die durch Kultureinflüsse erworbene, einheitliche und 

gegliederte, entwicklungsfähige Wesensformung des Individuums, die es zu objektiv wertvollen 

Kulturleistungen befähigt und für objektive Kulturwerte einsichtig macht.“4. 

 

II. Die Erziehungsmethode 

 

Wie kann man einen Jugendlichen zu einem derart gebildeten Menschen erziehen? Die 

Erziehungsmethode, die Spranger vorschlägt, benutzt die folgende psychologische Erkenntnis:  

Wir Menschen handeln, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei ergreifen wir die Handlungen, 

von deren Handlungsergebnissen wir erwarten, dass sie unsere Bedürfnisse erfüllen. Wenn sich unsere 

Erwartungen bestätigen, dann wird die Erkenntnis: diese Handlung führt zu einer 

Bedürfnisbefriedigung in unsere kognitive Struktur integriert. Piaget hat diesen so beschriebenen 

Vorgang als Lernen bezeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tenorth, E. (2010), S.224f. 
2 Tenorth, E. (2010) S.225. 
3 Spranger, E. (1929), S.27. 
4 Spranger, E. (1929), S.27. 
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Dieses Gesetz sollte der Erzieher ausnutzen und das Kind, den Jugendlichen, in den Handlungsweisen 

unterrichten, von denen sie meinen, dass sie ihre Bedürfnisse erfüllen.1 

Was aber sind die unerfüllten Bedürfnisse von Noch-nicht-Erwachsenen? 

Kinder wollen sich in ihrer nächsten Umgebung zurechtfinden. Spranger beschreibt dies so: „eine erste 

Orientierung in Natur und Kultur auf der Grundlage eines einfachen Weltbildes“ soll den Kindern durch 

die Erziehung ermöglicht werden. Er nennt es die Vermittlung einer „grundlegenden Bildung“ und 

weist diese Aufgabe der Volksschule zu.2 Als Unterrichtsinhalte kommen dabei in Frage: deutsche 

Sprache, deutsche Geschichte, deutsches Können, kurz deutsche Kultur, eventuell ergänzt durch eine 

Fremdsprache.3 

Jugendliche dagegen wollen selbstständig leben. Dazu sind sie nur in der Lage, wenn sie einen Beruf 

erlernt haben. Deswegen kann man ihre Interessen durch das Angebot beruflicher Bildung befriedigen, 

d.h. durch die Vermittlung von Fertigkeiten in einem bestimmten Beruf. Spranger nennt diese Art der 

Bildung „Berufsbildung“. Die Berufsbildung erwirbt der Jugendliche während seiner Lehre. 

Damit sollte der Bildungsprozess aber noch nicht abgeschlossen sein. Es fehlt noch der Übergang zur 

Allgemeinbildung. 

Nach Spranger kann man also über die Berufsbildung zur Allgemeinbildung gelangen. Den Prozess kann 

man sich wie folgt vorstellen: Der im Beruf Arbeitende wird mit Problemen konfrontiert, die er mit 

seinem bisherigen Wissen nicht lösen kann. Eine Wissenserweiterung ist also notwendig. Wenn er 

diese allgemeinbildend vollzieht, dann erwirbt er solches Wissen und setzt es auch ein, das zu einer 

Lösung der Probleme führt, die nicht nur seine Interessen, sondern auch die betroffener Anderer 

befriedigt. 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Zusammenhänge, die zwischen den 3 Bildungsarten bestehen: 

Abbildung 5: Sprangers Berufsbildungstheorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notation: GB:= Grundbildung, BB:= Berufsbildung, AB:= Allgemeinbildung 

Quelle: Lipsmeier, A. (1978): Didaktik der Berufsbildung, München, S.24 

Spranger drückt seine Auffassung plakativ so aus:  

                                                           
1 Piagets Entwicklungstheorie wird gut beschrieben in: Baumgarth, F. (2007): Entwicklungs- und Lerntheorien, 
Bad Heilbrunn. Kerschensteiner formuliert ähnliche Gedanken, indem er verlangt, dass man bei der Erziehung 
die Gesetze der Interessenverzweigung und der Übertragung von Werten anwenden sollte. Der Ausgangspunkt 
seiner Überlegungen ist, dass der Jugendliche wie jeder Mensch handelt, um sein Dasein zu sichern. Nur gelingt 
ihm das in einer arbeitsteiligen Wirtschaft selten direkt durch seine eignen Arbeiten. Er muss sich auf einen 
Beruf spezialisieren, und nur sein Verdienst aus seiner Berufsarbeit sichert sein Überleben. Wenn dem 
Jugendlichen nun bewusst wird, dass er durch seine Berufsarbeit sein Dasein sichert (Gesetz der 
Interessenverzweigung), dann wird er seinen Beruf hoch schätzen, denn er möchte gern gut und sicher leben. 
(Gesetz der Übertragung von Werten) in: Kerschensteiner, G. (1929): Berufserziehung im Jugendalter, in: 
Kühne, A.: Handbuch für das Berufs- u. Fachschulwesen, Leipzig, S.89-98 
2 Spranger, E. (1929), S.27. 
3 Spranger, E. (1918), S.9. 
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„Der Weg zur höheren Allgemeinbildung führt über den Beruf und nur über den Beruf.“.1 

Durch diese Aufwertung des Berufs wurde natürlich auch die Berufsbildung, ob in der Schule oder im 

Betrieb erworben, aufgewertet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Spranger, E. (1918), S.9. 
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